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Satzung der Eberhard Karls Universität Tübingen für die Vergabe der 

Deutschlandstipendien (Neufassung) 

 

Zur Regelung der Stipendien nach dem Stipendienprogramm-Gesetz (StipG) vom 21. Juli 2010 
(BGBI. S. 957), geändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2010 (BGBI. S. 2204), und nach 
der Stipendienprogramm-Verordnung (StipV) vom 20. Dezember 2010 (BGBl. S. 2197) hat der 
Senat der Eberhard Karls Universität Tübingen auf Grund von § 8 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBI. S. 1), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), am 25. Juli 2013 die 
nachfolgende Satzung beschlossen:  
 
 
 
§ 1 Zweck des Stipendiums 
 
Zweck des Stipendiums ist die Förderung Studierender der Eberhard Karls Universität 
Tübingen, die im Studium hervorragende Leistungen erbracht haben bzw. erwarten lassen.  
 

§ 2 Förderfähigkeit und Ausschluss der Doppelförderung 
 
(1) Gefördert werden können Studierende in den grundständigen Studiengängen und in 
Masterstudiengängen, die zum Beginn des Bewilligungszeitraumes an der Universität Tübingen 
immatrikuliert sind bzw. sein werden.  
 
(2) Ein Stipendium wird nicht vergeben, wenn der oder die Studierende eine andere 
begabungs- und leistungsabhängige, materielle Förderung erhält.     
 

§ 3 Umfang der Förderung 
 
(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 Euro. Es wird monatlich als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss ausgezahlt. 
 
(2) Die Stipendien werden jeweils für ein Jahr bewilligt. Der Förderzeitraum beginnt jeweils zum 
1. April eines Jahres. Anträge auf Verlängerung sind im Rahmen einer Neubeantragung zum 
Folgezeitraum möglich. 
 
(3) Die Vergabe der Stipendien erfolgt einkommensunabhängig und ist mit der Förderung nach 
dem BAföG kombinierbar. 
 
(4) Die Förderhöchstdauer richtet sich grundsätzlich nach der Regelstudienzeit und kann nur in 
begründeten Fällen über die Regelstudienzeit hinaus gewährt werden. Eine Verlängerung der 
Förderungshöchstdauer muss unter Nennung der Gründe schriftlich beantragt werden. 
 
(5) Im Falle einer Schwangerschaft wird das Stipendium während der vom Mutterschutzgesetz 
vorgegebenen Schutzfristen fortgezahlt.  
 
(6) Das Stipendium begründet kein Arbeitsverhältnis, es unterliegt nicht der Sozialversiche-
rungspflicht, da es kein Entgelt nach § 14 SGB IV darstellt. Das Stipendium ist unter den 
Voraussetzungen des § 3 Nr. 44 ESTG steuerfrei.  
 
(7) Das Stipendium darf weder von einer Gegenleistung für den privaten Mittelgeber noch von 
einer Arbeitnehmertätigkeit oder einer Absichtserklärung hinsichtlich einer späteren Arbeit-
nehmertätigkeit abhängig gemacht werden.  
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(8) Ein Rechtsanspruch auf das Stipendium und die Stipendienleistungen besteht nicht. 
 
(9) Bei Wegfall der Förderfähigkeit ist eine Aufhebung des Stipendiums jederzeit fristlos möglich.   
 

§ 4 Antragstellung 
 
Ein Stipendium kann nur auf Antrag gewährt werden, der entsprechend der jeweiligen Aus-
schreibung auf der Homepage der Universität Tübingen unter den dort genannten Unterlagen 
form- und fristgerecht gestellt wurde. 
 

§ 5 Bewerbungsverfahren 
 
(1) Das Rektorat schreibt durch Bekanntgabe in geeigneter Form auf der Homepage der 
Universität Tübingen die Stipendien jeweils zum Sommersemester aus.  
 
(2) In der Ausschreibung wird bekannt gemacht,  
 
1. die voraussichtliche Zahl der Stipendien  
2. ob und welche Stipendien für bestimmte Fachrichtungen oder Studiengänge festgelegt sind, 
3. der regelmäßige Bewilligungszeitraum,  
4. welche Bewerbungsunterlagen (Abs. 4) einzureichen sind, 
5. die Form der Bewerbung und die Stelle, bei der sie einzureichen ist,  
6. der Tag bis zu dem die Bewerbung einzureichen ist, 
7. dass nicht frist- und formgerechte Bewerbungen im Auswahlverfahren keine Berücksich-

tigung finden.  
 
(3) Die Bewerbung ist für den Studiengang möglich, in dem die Einschreibung erfolgt oder 
beantragt ist. Die Bewerbung ist schriftlich an die in der Ausschreibung angegebene Adresse zu 
richten.  
 
(4) Mit dem Antrag auf ein Stipendium sind folgende Bewerbungsunterlagen einzureichen: 
 
1. Bewerbungsbogen (ausgefüllt) 
2. tabellarischer Lebenslauf (unterschrieben) 
3. Zeugnisse: Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Fachabitur), bei ausländischen Zeug-

nissen eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das 
deutsche Notensystem 

4. von Bewerbern und Bewerberinnen in einem Masterstudiengang das Zeugnis über einen 
ersten Hochschulabschluss sowie ggf. weitere Leistungsnachweise entsprechend den 
Zulassungs- und Auswahlbestimmungen für den Masterstudiengang, 

5. ggf. Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen (ECTS-Punkte und Bewer-
tungen), 

6. ggf. Nachweise über besondere Auszeichnungen und Preise, die in überregionalen, 
wissenschaftsorientierten Wettbewerben erzielt wurden, 

7. ggf. Nachweise über Umstände im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung. 
 
(5) Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, 
ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.   
 

§ 6 Stipendienauswahlausschuss 
 
(1) Aus den form- und fristgerecht eingereichten Bewerbungen wählt der Stipendienauswahl-
ausschuss mit den Auswahlkriterien nach § 7 Abs. 1 und 2 die Bewerber und Bewerberinnen 
aus, die gefördert werden können, und weitere Bewerber und Bewerberinnen, die in einer von 
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ihm festgelegten Reihung nachrücken, wenn in die Auswahl aufgenommene Bewerbungen 
nachträglich zurückgezogen oder aus sonstigen Gründen nicht bewilligt werden können.  
 
(2) Dem Stipendienauswahlausschuss gehören an  
kraft Amtes 
 
1. der Rektor bzw. die Rektorin oder eine von ihm bzw. ihr bestellte Person als Vorsitzender 

oder Vorsitzende, 
2. die Dekane bzw. die Dekaninnen oder die jeweils von diesen bestellte Person und  
3. die Gleichstellungsbeauftragte.  
 
(3) Die folgenden weiteren Mitglieder des Stipendienauswahlausschusses werden auf Vor-
schlag des Rektors bzw. der Rektorin durch den Senat auf eine Amtszeit von zwei Jahren 
gewählt:  
 
1. zwei Professoren bzw. Professorinnen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des 

Landeshochschulgesetzes (LHG) 
2. und ein Studierender bzw. eine Studierende gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des LHG.  
 
Für jedes Wahlmitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin gewählt; Wiederwahl ist 
zulässig.  
 
(4) Das Rektorat kann die Sitzungsteilnahme von privaten Mittelgebern mit beratender Stimme 
gestatten. 
 
(5) Der Stipendienauswahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der oder die Vorsitzende und 
mindestens drei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des oder der Vorsitzenden. 
 

§ 7 Auswahlverfahren 
 
(1) Auswahlkriterien sind  
 
1. Für Studienanfänger oder Studienanfängerinnen:  
 Die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung; bewerben können sich an der 

Universität Tübingen für das Deutschlandstipendium Studienanfänger und 
Studienanfängerinnen mit einer Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
von bis 1,4.  

2. Für bereits immatrikulierte Studierende: 
a) die bisher erbrachten Studienleistungen und die erreichten ECTS-Punkte;  bewerben 

können sich an der Universität Tübingen immatrikulierte Studierende, die ihre bis zur 
Bewerbung nach der Studienordnung zu erbringenden Leistungen mit einer Durch-
schnittsnote bis zu 1,4 (aufgrund der anderen Notensystematik in Rechtswissenschaft: 
mindestens  9,0 Punkte) abgeschlossen haben. 

b) für Studierende eines Master-Studiengangs die Abschlussnote des vorausgegangenen 
Studiums; bewerben können sich an der Universität Tübingen immatrikulierte 
Studierende, die einen ersten Studiengang mit einer Gesamtnote bis zu  1,4 (aufgrund der 
anderen Notensystematik in Rechtswissenschaft: mindestens  9,0 Punkte) abgeschlossen 
haben. Die jeweilige Fakultät kann bei der Vorauswahl der Master-Stipendiaten bzw. 
Master-Stipendiatinnen ab dem 2. Fachsemester ggf. zusätzlich die bisher erbrachten 
Studienleistungen und die erreichten ECTS-Punkte berücksichtigen. 

 
(2) Als zusätzliche Kriterien für die Vergabe der Stipendien werden außerdem berücksichtigt:  
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1. besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, die in überregionalen, wissenschafts-
orientierten Wettbewerben gewonnen wurden, 

2.  besondere persönliche oder familiäre Umstände wie Krankheiten und Behinderungen, die 
Betreuung eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder pfle-
gebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende 
Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder Migrationshintergrund. 

 
(3) Die Vorauswahl der Bewerbungen kann auf dezentrale Auswahlausschüsse delegiert 
werden.  
 
(4) Die Quote für die Verteilung des Stipendiums soll aus 1/3 Studienanfängern bzw. 
Studienanfängerinnen und aus 2/3 immatrikulierten Studierenden bestehen. Abweichungen sind 
möglich, sofern es die Bewerberlage erforderlich macht. 
 

§ 8 Bewilligung 
 
(1) Das Rektorat bewilligt die Stipendien auf der Grundlage der Auswahlentscheidung des 
Stipendienauswahlausschusses für einen Bewilligungszeitraum von einem Jahr. 
 
(2) Die Entscheidungen über die Stipendienvergabe werden über einen Bewilligungsbescheid 
unter dem Vorbehalt, dass für den Bewilligungszeitraum private und öffentliche Stipendienmittel 
zur Verfügung stehen, bekanntgegeben.  
 
(3) Die Auszahlung des Stipendiums setzt voraus, dass der Stipendiat oder die Stipendiatin an 
der Universität Tübingen immatrikuliert ist. Wechselt der Stipendiat oder die Stipendiatin 
während des Bewilligungszeitraumes die Hochschule, wird das Stipendium entsprechend der 
bisherigen Bewilligung ein Semester lang fortgezahlt. Maßgeblich ist die Semesterdauer an der 
Universität Tübingen. Die Bewerbung um ein erneutes Stipendium an der neuen Hochschule ist 
möglich.  
 
(4) Das Stipendium wird auch während der vorlesungsfreien Zeit und, abweichend von § 9 Abs. 
2, während eines fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthaltes gezahlt.  
 

§ 9 Fortsetzung der Förderung, Beurlaubung 
 
(1) Verlängert sich die Studiendauer aus schwerwiegenden Gründen, wie zum Beispiel einer 
Behinderung, einer Schwangerschaft, der Pflege und Erziehung eines Kindes oder eines 
fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthaltes, so kann die Förderungshöchstdauer auf Antrag 
verlängert werden.  
 
(2) Während der Zeit einer Beurlaubung vom Studium wird das Stipendium nicht gezahlt. Bei 
Wiederaufnahme des Studiums im Anschluss an die Beurlaubung wird der Bewilligungs-
zeitraum des Stipendiums auf Anzeige des Stipendiaten oder der Stipendiatin angepasst. Die 
Zeit der Beurlaubung wird auf die Förderungshöchstdauer nicht angerechnet.  
 

§ 10 Beendigung der Förderung und Widerruf des Bewilligungsbescheides 
 
(1) Die Bewilligung des Stipendiums wird widerrufen und der Stipendiat bzw. die Stipendiatin 
zur Rückzahlung des bereits geleisteten Stipendiums verpflichtet, wenn die Förderung durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist. Der Rückzahlungsanspruch besteht 
unabhängig davon, ob der Förderungsbetrag bereits ganz oder teilweise verwendet oder 
verbraucht wurde. 
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(2) Es besteht eine Verpflichtung zu unverzüglichem Bericht, wenn ein Studiengang- oder 
Hochschulwechsel beabsichtigt ist, das Studium mit dem Ende der Regelstudienzeit nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden kann oder das Studium abgebrochen oder unterbrochen 
wird. Die Bewilligung des Stipendiums soll mit mindestens sechswöchiger Frist zum Ende eines 
Kalendermonats widerrufen werden, wenn der Stipendiat oder die Stipendiatin der Pflicht nach 
§ 11 Abs. 2 und 3 der Satzung nicht nachgekommen ist oder entgegen § 4 Abs. 1 des 
Stipendienprogramm-Gesetzes eine weitere Förderung erhält. Ein rückwirkender Widerruf der 
Bewilligung ist insbesondere im Fall der Doppelförderung möglich, ferner in den Fällen, in 
denen die Bewilligung auf falschen Angaben des Stipendiaten beruht.  
 
(3) Die Bewilligung des Stipendiums wird zum Ablauf des Monats widerrufen, in dem der 
Studierende das Studium abbricht, das Studium unterbricht oder den Studiengang wechselt. 
Wechselt der Stipendiat oder die Stipendiatin die Hochschule, so endet das Stipendium zum 
Ende des jeweiligen Semesters.  
 

§ 11 Mitwirkungspflichten 
 
(1) Die Bewerber und Bewerberinnen haben die für das Auswahlverfahren notwendigen 
Mitwirkungspflichten zu erfüllen, insbesondere die zur Prüfung der Eignungs- und 
Leistungsvoraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu erbringen.  
 
(2) Stipendiaten und Stipendiatinnen haben alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die 
Bewilligung des Stipendiums erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Die Stipendiaten und Stipendiatinnen haben der Hochschule die für die Erfüllung ihrer 
Auskunftspflicht gemäß   § 13 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 des Stipendienprogramm-Gesetzes 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.  
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. Zugleich tritt die Satzung der Eberhard Karls Universität 
Tübingen für die Vergabe der Deutschlandstipendien vom 31.03.2011 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 3/2011, S. 104), geändert durch die Satzung vom 03.11.2011 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 12/2011, S. 688) außer Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den 25.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Erste Satzung zur Änderung des Besonderen Teils der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Griechisch mit 

akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 S. 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG i.d.F. vom 01.01.2005 (GBl. 2005, 
1), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), hat der Senat 
der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 die nachstehende Änderungen des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Griechisch mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) (Amtliche 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen, Nr. 15/2012, S. 1030) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 26.07.2013 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:  
Für das Studium des B.A in Griechisch im Hauptfach sind Griechischkenntnisse im Umfang des 
Graecums durch ein Graecumszeugnis sowie Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums bis 
zum Ende des vierten Semesters nachzuweisen; das Latinum kann auch im Modul 3 erworben 
werden. Die Zeit für den nachträglichen Erwerb der Sprachnachweise (Latinum, Graecum) bis 
zum Ende des vierten Semesters wird im Umfang von jeweils einem Semester nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet.  
Nachzuweisen sind ferner Englischkenntnisse (in der Regel durch das Abiturzeugnis) bis zur 
Zwischenprüfung. Lesefähigkeiten in einer weiteren modernen Fremdsprache (vorzugsweise 
Italienisch oder Französisch) sind sehr erwünscht.  
Für das Studium des  B.A. Griechisch im Nebenfach sind Griechischkenntnisse im Umfang des 
Graecums in Modul 2 zu erwerben oder durch das Graecumszeugnis bis zur Zwischenprüfung 
nachzuweisen. Ferner sind Englischkenntnisse (in der Regel durch das Abiturzeugnis) bis zur 
Zwischenprüfung nachzuweisen. Lesefähigkeiten in einer weiteren modernen Fremdsprache 
(vorzugsweise Italienisch oder Französisch) sind sehr erwünscht. 
 
2. § 10 Abs. 1 Ziffer 3 wird gestrichen. 
 
§ 10 Abs. 2 Ziffer 3 wird gestrichen. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gelten erstmals für das 
Wintersemester 2013/ 2014.  
 
 
 
Tübingen, den 26.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Erste Satzung zur Änderung des Besonderen Teils der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Koreanistik/ 

Korean Studies mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 S. 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG i.d.F. vom 01.01.2005 (GBl. 2005, 
1), zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.07.2012  (GBl. S. 
457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 20.06.2013 die 
nachstehende Änderungen des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Koreanistik/ Korean Studies mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) (Amtliche Bekanntmachungen der Universität 
Tübingen, Nr. 15/2012, S. 1177) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 26.07.2013 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
Das Studium der Koreanistik/ Korean Studies als Hauptfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 99 ECTS:  
 
Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-Punkte  

 
1 

KOR-BA-01 Koreanisch Grundstufe I 9 
 

 KOR-BA-07 Grundlagen Koreanistik 
9 

 
2 

KOR-BA-02 Koreanisch Grundstufe II 9 
 

 KOR-BA-08 Geschichte und Kultur  
Koreas 

9 
 

 
3 

KOR-BA-03 Koreanisch Grundstufe III 9 
 

 KOR-BA-09 Modernes Korea 9 

4 KOR-BA-04 Koreanisch Mittelstufe I 9 

5 KOR-BA-05 Koreanisch Mittelstufe II 9 

4+5 KOR-BA-10 Politik und Wirtschaft Koreas 6 

 
6 
 

KOR-BA-06 Koreanisch Vertiefungsstufe 3 

KOR-BA-11 Vertiefungsmodul Modernes Korea 6 

 KOR-BA-12 Prüfungsmodul 
Bachelor-Arbeit 

12 
  

 
2
Im Bereich überfachliche, berufsfeldorientierte Kompetenzen sind 21 ECTS zu erbringen: 

 
Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-Punkte  

1-6 KOR-BA-20 Überfachliche, berufsfeldorientierte 
Kompetenzen 

21 
 

 
§ 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Das Studium der Koreanistik/ Korean Studies als Nebenfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 60 ECTS. 
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Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-Punkte  

1 KOR-BA-13 Koreanisch Grundstufe I 9 

1-3 KOR-BA-17 Grundlagen Koreanistik 9 

2 KOR-BA-14 Koreanisch Grundstufe II 9 

2-4 KOR-BA-18 Geschichte und Kultur  
Koreas 

9 

3 KOR-BA-15 Koreanisch Grundstufe III 9 

3-6 KOR-BA-19 Modernes Korea und  
Ostasien 

12 
 

4 KOR-BA-16 Lektüre 3 

 
2. § 4 a wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am TUCKU-Austauschprogramm ist die regelmäßige und 
erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Module des 1. und 2. Semesters. 
 
3. § 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Orientierungsprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- Modul KOR-BA-14: "Koreanisch Grundstufe II" 
 
 
4. § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Die Zwischenprüfung besteht im Hauptfach aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
der folgenden Module: 
 

- Modul KOR-BA-04: "Koreanisch Mittelstufe I" 
- Modul KOR-BA-09: "Modernes Korea" 

 
§ 9 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Zwischenprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
der folgenden Module: 

 
- Modul KOR-BA-16: "Lektüre" 
- Modul KOR-BA-18: "Geschichte und Kultur Koreas" 
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Artikel 2 
 
Diese Änderungen treten am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gelten erstmals für das 
Wintersemester 2013/ 2014.  
 
Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 26.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Neunte Satzung zur Änderung  der Studien- und Prüfungsordnung der 

Eberhard Karls Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien – 

Anlage B: V.27: Fachspezifische Bestimmungen für das Fach Japanisch 

(Beifach) 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1. Januar 
2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), hat der 
Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 20.06.2013 die nachfolgenden 
Änderungen der fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Japanisch (Beifach), Anlage 
B: V.27 der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard Karls Universität für den 
Studiengang Lehramt an Gymnasien, beschlossen. 
 
Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 LHG hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg mit Schreiben vom 16.07.2013 (Az.: 21-7831/370/2) sein Einvernehmen erteilt. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 22.07.2013 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard Karls Universität für den Studiengang 
Lehramt an Gymnasien werden die fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Japanisch 
(Beifach), Anlage B: V.27, wie folgt neu gefasst: 
 

„V.27.E. Pflichtmodule: Erweiterungsfach Japanisch als Beifach 
 
Gem. § 30 Abs. 2 u. 3 GymPO I sind für studienbegleitende Prüfungen in Pflichtmodulen 
gemäß den in Anlage G vorgegebenen Fachcurricula 60 Leistungspunkte zu erwerben. Des 
Weiteren sind für studienbegleitende Prüfungen in Fachdidaktikmodulen insgesamt 
5 Leistungspunkte zu erwerben. Hinzu kommen 6 Leistungspunkte für ergänzende Module 
(Fachwissenschaft, Fachdidaktik oder Personale Kompetenz). 
 

Kürzel Module Art Prüfungsleistung LP 

JaLa11 Sprachmodul Grundkurs Japanisch I  12 

 Grammatik und Konversation I Ü Klausur, mdl. Prüfung 6 
 Leseverständnis und Kanji I Ü Klausur 6 

JaLa12 Basismodul Japanwissenschaften I 12 

 Landeskunde Japans1 Ü Klausur 4 
 Geschichte Japans1 Ü Klausur 4 
 Bibliographieren und Recherchieren1 Ü Referat und Hausaufgaben 4 
 Methoden des Schrifterwerbs1 Ü Klausur oder Referat 4 

JaLa31 Sprachmodul Grundkurs Japanisch II  12 

 Grammatik und Konversation II Ü Klausur, mdl. Prüfung 6 
 Leseverständnis und Kanji II Ü Klausur 6 

JaLa32 Basismodul Japanwissenschaften II  12 

 Japanische Sprache und Schrift2 PS Referat 6 
 Religions- und Geistesgeschichte2 PS Referat 6 
 Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

Japans2
 

PS Referat 6 

1 Drei der vier Übungen müssen besucht werden. 
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2 Zwei der drei Proseminare müssen besucht werden 

Kürzel Modul Art Prüfungsleistung LP 

JaLa33 Fachdidaktik- und Ergänzungsmodul 11 

 Fachdidaktik 
Japanisch/Arbeitstechniken 

Ü  Referat 5 

 Fachwissenschaft, Fachdidaktik oder 
personale Kompetenz 

 Wird nicht in der 
Japanologie angeboten 

6 

JaLa41 Aufbaumodul  12 

 Studienprojekt Literatur Seminarp
rojekt 

Projektarbeit 6 

 Studienprojekt Sprache, Geschichte, 
Gesellschaft und Kultur 

Seminarp
rojekt 

Projektarbeit 6 

   Summe 71 

 

V.27.F. Wahlmodule: Erweiterungsfach Japanisch als Beifach: 
 
In fachwissenschaftlichen Veranstaltungen, die nicht mit den vorgegebenen Fachcurricula 
korrespondieren müssen (§ 5 Abs. 4 GymPO I), sind studienbegleitende Prüfungen im 
Umfang von insgesamt 9 Leistungspunkten zu absolvieren.  
 

Kürzel Module Art Prüfungsleistung LP 

JaLa34 Wahlmodul I 9 

 Proseminar zu Japan PS Referat  6 

 Interkulturelle Kommunikation Ü Hausaufgabe oder Klausur 3 

JaLa35 Wahlmodul II Sprache III 9 

 Japanisch 3: Grammatik Ü Klausur 2,5 

 Japanisch 3: Leseverständnis Ü Klausur, Hausaufgaben 2 

 Japanisch 3: Konversation Ü Klausur, mdl. Prüfung 2,5 

 Japanisch 3: Wortschatz Ü Klausur 2 

JaLa36 Wahlmodul III 9 

 Moderne Lektüre Ü Referat oder Hausaufgabe 9 

 
Anmerkung: Alle Veranstaltungen innerhalb eines Wahlmoduls müssen besucht werden. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2013/2014. 
 
Nach der bisher gültigen Fassung der fachspezifischen Bestimmungen für das Fach 
Japanisch (Beifach), Anlage B: V.27 der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard Karls 
Universität erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden nach der aufgrund dieser 
Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, 22.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Physik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.)  

– Allgemeiner Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
A. Orientierungsprüfung 
§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung 
§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
B. Zwischenprüfung 
§ 11 Zweck der Zwischenprüfung 
§ 12 Umfang und Art der Zwischenprüfung 
§ 13 Zeitpunkt der Zwischenprüfung 
§ 14 Zeugnis über die Zwischenprüfung 
C. Bachelor-Prüfung 
§ 15 Zweck der Prüfung 
§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Bachelor-Arbeit 
§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 24 Zulassungsverfahren 
§ 25 Bachelor-Arbeit 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2013, Nr. 16, S. 767 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 
erbringender mündlicher Prüfungen 
VII. Bachelor-Gesamtnote 
§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 31 Urkunde 
§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX. Schlussbestimmungen 
§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 34 Schutzbestimmungen 
§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 37 Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges  
 
(1) 1Der Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. 
Sc.) (im Folgenden: Bachelor-Studiengang) gliedert sich in fachspezifische Leistungen und 
den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium Professionale).  
 
(2) 1Im Bachelor-Studiengang wird das European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(3) 1Der Bachelor-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden 
Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die Vermittlung von 
Kompetenzen im Bereich Studium Professionale hat soweit in dieser Studien- und 
Prüfungsordnung keine abweichenden Regelungen getroffen sind die Satzung zum Erwerb 
überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für 
Bachelorstudiengänge der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung Geltung. 
  
(4) Der Bachelor-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(5) 1Der Studienumfang entspricht 240 ECTS-Punkten, von denen 12 ECTS-Punkte auf das 
„Modul Bachelor-Arbeit“ und 207 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen 
entfallen. 2Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen entfallen 
insgesamt weitere 21 ECTS-Punkte. 3Neben der Bachelor-Arbeit kann in der Studien- und 
Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende 
des Bachelor-Studiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und / 
oder ein zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(6) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika acht Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
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die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem konsekutiven Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre. 
 
(7) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
  

§ 2 Graduierung 
  
Aufgrund der bestandenen Bachelor of Science-Prüfung (im Folgenden: Bachelor-Prüfung) 
wird der akademische Grad „Bachelor of Science" (abgekürzt „B.Sc.") verliehen. 
 

§ 3 Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
  
(1) 1Im Bachelor-Studiengang wird ein Bachelor-Fach studiert. 2Die wählbaren Module 
ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im für das Semester 
herausgegebenen Modulhandbuch genauer spezifiziert. 
  
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den 
Zeitraum zwischen dem ersten und dem einschließlich achten Semester vorgesehen sofern 
im Besonderen Teil keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, das ihn oder sie im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die 
weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden jeweils von der 
Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt 
zusammen: 
 
1. drei Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrer und 

Hochschullehrerinnen,  
2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen 

Mitarbeiterinnen,  
3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
 
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor oder eine 
Professorin führen. 5Der oder die Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem oder der Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der 
laufenden Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt 
werden. 8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
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(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelor-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat 
sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung 
festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen 
die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Bachelor-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem 
sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen sowie die Bestimmungen des § 
34 Abs. 1 Satz 2 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder die Rektorin oder ein von ihm 
oder ihr benannter Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie der oder die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines oder seiner 
Vorsitzenden sind dem Kandidaten oder der Kandidatin unverzüglich schriftlich mit 
Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den 
Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so 
ist dieser dem für die Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 

§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen  
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer oder Prüferinnen und soweit nach den 
Regelungen dieser Ordnung notwendig Beisitzer oder Beisitzerinnen für die einzelnen 
Prüfungen. 2Er kann die Bestellung dem oder der Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge des 
Kandidaten oder der Kandidatin für potentielle Prüfer oder Prüferinnen können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Der Beisitzer oder die Beisitzerin führt 
das Protokoll. 5Zum Beisitzer oder zur Beisitzerin kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen und ferner akademische 
Mitarbeiter und akademische Mitarbeiterinnen, denen auf Vorschlag des Fakultätsvorstands 
vom Vorstand die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise als Prüfer und Prüferinnen fungieren, wenn Prüfer und Prüferinnen nach 
Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem 
Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige 
Qualifikation im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
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Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Abs. 2 Prüfer oder 
Prüferin, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat; sie finden, sofern in der Studien- 
und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer 
Person als Prüfer oder Prüferin statt. 2Im Verhinderungsfall bestellt der Prüfungsausschuss 
eine andere prüfungsberechtigte Person im Sinne des Abs. 2. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüfer oder Prüferin, welches als Prüfer oder Prüferin für die Prüfung an diesem 
regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen 
dieser Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer oder eine Prüferin bestellt.  
 
(4) Für Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in 
Studiengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die 
Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der 
Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit 
Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer 
Staaten abweichend von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor; darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften, von Kooperationsvereinbarungen und von Programmen über 
einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen 
oder einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder 
verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende 
Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet.  
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 

2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen.  
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
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Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und 
die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen.  
 
(5) 1Es obliegt dem Antragsteller oder der Antragstellerin, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das 
Anerkennungsverfahren durchführt.    
 
(6) 1Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
  

A. Orientierungsprüfung 
 

§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind und 
dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen bestanden sind. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen der Bachelor-Prüfung. 
 

§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 8 für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die als möglicher Bestandteil der Orientierungs-
prüfung vorgesehenen Prüfungsleistungen können einmal im darauf folgenden Semester 
wiederholt werden. 3Wer die für die Orientierungsprüfung erforderlichen Prüfungsleistungen 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den 
Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem oder der Studierenden 
nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann auch auf Antrag 
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des oder der Studierenden geschehen.   
 

§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die Gesamtnote der Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von 
dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das 
Datum des Tages, an dem die letzte zur Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung wird im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

B. Zwischenprüfung  
 

§ 11 Zweck der Zwischenprüfung  
 
Mit der Zwischenprüfung zeigen die Studierenden, dass sie das Ziel des zweiten 
Studienjahres erreicht haben und damit in den von ihnen studierten Fächern die 
Grundkenntnisse, das methodische Instrumentarium und die systematische Orientierung 
erworben haben, um ihren Bachelor-Studiengang erfolgreich abschließen zu können.  
 

§ 12 Umfang und Art der Zwischenprüfung  
 
(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung und 
etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Besonderen 
Teil dieser Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen bestanden sind.  
 
(4) Die Zwischenprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen Teils 
zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Bachelor-Prüfung.  
 

§ 13 Zeitpunkt der Zwischenprüfung  
 
1Die gemäß § 12 für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende des 
vierten Semesters zu erbringen. 2Die als möglicher Bestandteil der Zwischenprüfung vor-
gesehenen Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. 3Der Prüfungsanspruch 
für die Zwischenprüfung und für die einzelnen Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung geht 
verloren, wenn die für die Zwischenprüfung erforderlichen Prüfungsleistungen einschließlich 
etwaiger Wiederholungen nicht bis zum Ende des sechsten Semesters erfolgreich abgelegt 
worden sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem oder der Studierenden nicht zu 
vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann auch auf Antrag des oder 
der Studierenden geschehen.  
 

§ 14 Zeugnis über die Zwischenprüfung  
 

(1) 1Über die bestandene Zwischenprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die Gesamtnote der Zwischenprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von dem 
oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des 
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Tages, an dem die letzte zur Zwischenprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 
 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Zwischenprüfung wird im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

C. Bachelor-Prüfung  
 

§ 15 Zweck der Prüfung 
 
1Die Bachelor-Prüfung in Physik bildet einen ersten berufsqualifizierenden Regel-Abschluss 
auf dem Gebiet der Physik. 2Mit der Bachelor-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass 
 

- sie in ihren Studienfächern über ein breites Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen verfügen und 
das methodische Instrumentarium dieses Fachs in dem Maße beherrschen, das für die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in verschiedenen Praxisfeldern notwendig 
ist; 

- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten Zusatzquali-
fikationen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelor-Studium erworbenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 

 

§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
  
(1) 1Die Bachelor-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des 
Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium, sie ist bestanden, 
wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist 
geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu 
erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
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III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen vorge-
sehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungs-
leistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen 
erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-
Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ 
lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so 
kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-
Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren 
Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. Modulen, 
in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen 
ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Im Besonderen Teil 
dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die 
Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder 
praktisch.  3Der Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere kontrollierte, nach 
gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die Bachelor-Arbeit sowie 
etwa zu dieser gehörige mündliche Bachelorprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und 
mündliche Prüfungen über den Inhalt der Bachelor-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der 
Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, die 
an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat oder eine Kandidatin durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
glaubhaft, dass er oder sie wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher 
Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet 
ihm oder ihr der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige 
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Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- 
und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei Krankheit eines von ihm oder ihr überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. 2Beurlaubte Studierende nach § 61 Abs. 3 LHG sind berechtigt, an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. 3Das 
Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges 

eingeschrieben ist,  
2. den Prüfungsanspruch im betreffenden Studiengang oder in einem vergleichbaren 

Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat,  
3. die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Studiengang oder in einem 

vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht endgültig nicht bestanden hat,  
4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 

2Vergleichbare Studiengänge sind Diplom Physik, Lehramt Physik, Magister Physik.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der oder die Studierende 
innerhalb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
 
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß 
 vervollständigt worden sind.  
 

4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der oder die Studierende im 
betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges oder in einem nach Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  
 

§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
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Kolloquien. 2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat oder die Kandidatin nach, 
dass er oder sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen 
Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin über ein 
breites Grundlagenwissen verfügt. 3Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidat 
oder Kandidatin in der Regel zwischen 15 und 60 Minuten. 4Die mündliche Prüfung findet in 
Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer oder der Prüferin und, soweit 
ein solcher oder eine solche hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer oder der Beisitzerin zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Kandidaten oder der 
Kandidatin im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörer oder Zuhörerinnen zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
oder die Kandidatin widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 
Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten und Kandidatinnen. 
 

§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausarbeiten. 
2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat oder die 
Kandidatin nach, dass er oder sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem 
Kandidaten oder der Kandidatin können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er 
oder sie eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten oder einer Kandidatin, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, 
festzuhalten sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern und 
Prüferinnen festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
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3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 

zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote soweit im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist aus dem Durchschnitt der nach 

Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden 

zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüfern oder Prüferinnen 
bewertet werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Soweit in dieser Ordnung die Bildung von Gesamtnoten für die Orientierungs- oder eine 
evtl. Zwischenprüfung vorgesehen ist gelten soweit im Besonderen Teil dieser Studien- und 
Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV. Bachelor-Arbeit 
 

§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit und etwaigen anderen, 
am Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  
 
Zur Bachelor-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und / oder 
dem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 19 Abs. 2 erfüllt, 
2. die Orientierungsprüfung in den Studienfächern seines bzw. ihres Studiengangs 

bestanden hat, 
3. die nach dieser Prüfungsordnung etwa geforderte Zwischenprüfung in den 

Studienfächern seines bzw. ihres Studiengangs bestanden hat, 
4. Leistungen im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen im Umfang 

von 6 Leistungspunkten nachweisen kann, 
5. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
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§ 24 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Bachelor-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist 
der Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die vom Kandidaten oder der Kandidatin 
als Prüfer oder Prüferin vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 23 Ziff. 1-5 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat oder die Kandidatin endgültig den 

Prüfungsanspruch im Bachelor-Studiengang oder in einem nach § 19 Abs. 2 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der 
Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder 
die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 19 
Abs. 2 vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat 
und ob er oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder 
einem nach § 19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang befindet. 4Fehlversuche an 
anderen bundesdeutschen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen in der 
Bundesrepublik werden angerechnet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten oder der Kandidatin nicht möglich, eine nach Absatz 1 
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat oder die Kandidatin gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich der oder die Studierende im betreffenden Fach des Bachelor-
Studienganges oder in einem nach § 19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine 
Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 25 Bachelor-Arbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser oder die 
Verfasserin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist vorbehaltlich abweichender Regelungen 
im Besonderen Teil dieser Ordnung dem Bereich der Physik zu entnehmen; es soll in der 

Regel von einem Prüfer oder einer Prüferin nach § 5 im vierten Jahr gestellt werden. 
4
Findet 

der oder die Studierende keine Themenstellung für die Bachelorarbeit, so sorgt der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass der oder die 
Studierende rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 5Das Thema wird über den 
Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind 
aktenkundig zu machen. 6Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge 
für das Thema der Bachelorarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung 
besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Um eine Bearbeitung auch während der Vorlesungszeit und zeitlich parallel zu den 
während der Vorlesungszeit für das achte Semester vorgesehenen Veranstaltungen zu 
ermöglichen beträgt die Bearbeitungsfrist der Bachelor-Arbeit 4 Monate, das Thema ist so 
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festzulegen und die Aufgabenstellung ist vom Betreuer oder der Betreuerin so zu begrenzen, 
dass die Bachelor-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist 
kann in begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein; über 
Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die 
fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in zwei gebundenen Exemplaren 
beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss festgelegten 

Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 4Die 

Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile auf 
elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. 5Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung von Prüfern oder Prüferinnen, die Frist einzuhalten, kann der 
Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer oder Prüferinnen bestellen.  
 
(4) Der Kandidat oder die Kandidatin hat der Bachelor-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der er oder sie versichert, dass er oder sie die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 
gekennzeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen 
Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er oder sie die Arbeit 
weder vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in 
Dateiform eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit von einer Person als Prüfer oder Prüferin bewertet, die der Betreuer 
oder die Betreuerin der Arbeit sein kann. 2§ 22 Abs. 1 gilt entsprechend.  
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-
Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes 
geregelt ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden 
soweit im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist von einer Person als Prüfer oder 
Prüferin bewertet und finden dann in zusätzlicher Gegenwart eines Beisitzers oder einer 
Beisitzerin statt, für die Benotung gilt § 22.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Bachelor-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Bachelor-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden; sie müssen jeweils für sich bestanden sein. 
 
(2) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelor-Arbeit nicht bestanden, so erteilt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses ihm oder ihr hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch 
darüber Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden 
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kann. 2Außer beim Nichtbestehen der Bachelor-Arbeit kann die Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses auch auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte 
mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den 
Inhalt der Bachelor-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges 
Abschluss-Kolloquium gelten die Regelungen zur Bachelor-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 
entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat oder eine Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die 
Orientierungsprüfung oder eine nach dieser Ordnung vorgesehene Zwischenprüfung 
endgültig nicht bestanden, wird ihm oder ihr auf seinen oder ihren Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsaus-
schuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. 
Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist. 
2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der als möglicher Bestandteil der Orientierungs- bzw. einer evtl. 
vorgesehenen Zwischenprüfung geforderten studienbegleitenden Prüfungsleistungen gelten 
die Regelungen der §§ 9 und 13, sonstige studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht 
bestanden wurden oder als nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 
2Prüfungsanmeldungen gemäß § 19 Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu 
den entsprechenden Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur 
die Prüfungsleistungen wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit 
einschließlich „ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen 
des ersten Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt.  
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der für die Orientierungsprüfung 
vorgesehenen Frist und einer nach der Studien- und Prüfungsordnung etwa vorgesehenen 
Frist für die Zwischenprüfung - in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden 
Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und findet in der 
Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären 
Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung ist diese mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, der oder die Studierende hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
dem oder der Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er oder sie zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann.    
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
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(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung/en sind dem oder der 
Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin 
mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des 
Studiums zu erbringender mündlicher Prüfungen  
 
(1) 1Eine Bachelor-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; 
in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 
4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn der 
oder die Studierende bei der Anfertigung seiner oder ihrer ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-
Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die 
Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 und Abs. 2 entsprechend. 
 

VII. Bachelor-Gesamtnote  
 

§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, so wird eine Bachelor-Gesamtnote gebildet, wobei 
als Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Bachelor-Note gelten soweit in dieser Ordnung und insbesondere 
im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist § 22 Abs. 2 und § 22 
Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält er oder 
sie ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Bachelor-Gesamtnote eingetragen. 3Das Zeugnis 
wird vom Dekan oder der Dekanin der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und 
von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 4Es trägt das 
Datum des Tages, an dem die letzte zur Bachelor-Prüfung gehörende Prüfungsleistung 
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erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine 
Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
 
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 

- die im Laufe des Bachelor-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Bachelor-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen 

Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den 
Inhalt der Bachelor-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquiums. 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala  
 

die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
 Grad F 

 
im Zeugnis oder in der Leistungsübersicht oder sofern die hierzu erforderlichen Daten 
vorliegen entsprechend dem ECTS Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle 
(Angabe der statistischen Verteilung der Noten in von Hundert bestimmter 
Prüfungskohorten) im Diploma Supplement. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt 
der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest.  
   

§ 31 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat oder die 
Kandidatin eine Bachelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die 
Verleihung des akademischen Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch 
eine englische Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Bachelor-Urkunde wird vom Dekan oder der Dekanin und von dem oder der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
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Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der oder die Studierende die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird 
ihm oder ihr auf Antrag eine von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat oder 
die Kandidatin zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er 
oder sie sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn er oder sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelor-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder der Kandidatin oder eines von ihm oder ihr allein zu 
versorgenden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in 
besonderen Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat oder eine Kandidatin, das Ergebnis seiner oder ihrer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 2Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin oder von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss den 
Kandidaten oder die Kandidatin von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Der Kandidat oder die Kandidatin kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
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§ 34 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 3Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG wird 
gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Orientierungsprüfung und eine nach der Studien- und 
Prüfungsordnung etwa vorgesehene Zwischenprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen. 2Der 
oder die Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Fristen 
beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem 
Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4In 
besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes 
verlangen. 5Der oder die Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend 
genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen dem oder der Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während mindestens 
eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen 
unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor oder die Rektorin. 
 

§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung er oder sie getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ und die Orientierungsprüfung, eine nach der Studien- und 
Prüfungsordnung etwa geforderte Zwischenprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für nicht be-
standen erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat oder die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat oder die 
Kandidatin die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der 
Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und 
entsprechend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden 
Prüfungsleistungen auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt 
werden und soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und 
soweit dadurch erforderlich die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung bzw. die 
Bachelor-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades 
nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
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(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  
 

§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelor-Prüfung wird dem Absolventen oder der Absolventin auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in seine oder ihre Bachelor-Arbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Bachelor-
Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei dem oder der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
 

§ 37 Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
(1) 1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Winter-Semester 2013/2014. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Bachelor-
Studiengang Physik an der Universität Tübingen vor dem vorstehend genannten Semester 
aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2014 beim 
Prüfungsamt für den Bachelor-Studiengang Physik eingegangen sein muss, berechtigt, die 
Bachelor-Prüfung in Physik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden 
Regelungen abzulegen. 4Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten vorbehaltlich 
der folgenden Regelungen die Regelungen dieser Satzung. 5Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund 
dieser Satzung und dem dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung 
angerechnet. 6Eine bis einschließlich zum Sommersester 2013 vollständig erbrachte 
Orientierungsprüfung bzw. Zwischenprüfung nach der bislang geltenden Fassung der 
Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Physik wird jedoch anerkannt. 
7Ein zusätzlicher oder neuer Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- 
und derselben Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung 
werden angerechnet.  
 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2013, Nr. 16, S. 786 

(2) 1Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls 
die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder einzelne 
solche Veranstaltungen bereits absolviert wurden, geeignet abweichende Regelungen im 
Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung 
von Auflagen bzw. eines sog. learning agreements. 
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Physik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.)  

– Besonderer Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Zwischenprüfung 
§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Physik mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) – Allgemeiner Teil – ist in der 
jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Das Studium des B.Sc. in Physik dient der Aneignung langfristiger, auf systematische 
kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter grundlegender wissen-
schaftlicher Qualifikationen, die eine erste allgemeine wissenschaftlich fundierte 
berufsbezogene Qualifikation der Studierenden im Bereich der Physik begründen. 
2Studierende der Physik sollen in ihrem Studium lernen, physikalische Probleme zu 
erkennen, selbständig zu bearbeiten und die wissenschaftliche Fachliteratur kritisch zu 
beurteilen. 3Dazu gehören zum einen umfassende Kenntnisse theoretischer Modelle und 
experimentellen Wissens, zum anderen grundlegende Fähigkeiten in der Anwendung 
theoretischer und experimenteller Methoden.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Physik ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen 

Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 240 Leistungspunkten ist 

Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn 
des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Bachelor-Studium Physik gliedert sich in 4 Studienjahre. 

2
Das erste Jahr schließt 

mit der Orientierungsprüfung, das zweite mit der Zwischenprüfung und das vierte mit der 
Bachelorprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 240 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht: 
 
empfohlen
es 
Semester 
 
(vorbehaltl
ich 
Angebot 
und 
etwaiger 
Änderung
en, siehe 
Modulhan
dbuch) 
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung 

ECTS-Punkte  
 
(vgl. dazu im 
Einzelnen auch 
die folgenden 
Absätze)  

 
1 

PGK 1 Physik Grundkurs 1 12 

MP 1 Mathematik für Physiker 1 9 

EM 1 Ergänzungsmodul 1  6 

ÜBK 1 Überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 1  3 

 
2 

PGK 2 Physik Grundkurs 2 12 

MP 2 Mathematik für Physiker 2 9 

ÜBK 2 Überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 2  3 

PP 1 

Physikalisches Praktikum 1  
 
(2 LP davon überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen) 

6 

 PGK 3 Physik Grundkurs 3 15 
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3 
MP 3 Mathematik für Physiker 3 9 

PP 2 

Physikalisches Praktikum 2  
 
(2 LP davon überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen) 

6 

 
4 
 

BMEPAAP 
Basismodul Experimentalphysik: Astronomie und 
Astrophysik  

9 

BMTPQM Basismodul Theoretische Physik: Quantenmechanik 9 

MP 4 Mathematik für Physiker 4 6 

EM 2 Ergänzungsmodul 2  6 

 
5 
 

BMEPKM Basismodul Experimentalphysik: Kondensierte Materie  9 

BMTPTDS 
Basismodul Theoretische Physik: Thermodynamik und 
Statistik 

9 

EM3 Ergänzungsmodul 3  3 

OP 

Orientierungspraktikum   
 
(9 LP als überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen) 

9 

6 
 
 
 

BMEPAML 
Basismodul Experimentalphysik: Atome, Moleküle und 
Licht  

9 

BMTPKFT Basismodul Theoretische Physik: Klassische Feldtheorie 9 

EM 4 Ergänzungsmodul 4  6 

VF 1 Vertiefungsfach 1  6 

7 
 
 

BMEPKTP 
Basismodul Experimentalphysik: Kern- und 
Teilchenphysik  

9 

EM 5 Ergänzungsmodul 5  6 

PP 3 

Physikalisches Praktikum 3  
 
(2 LP davon als überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen) 

9 

VF 2 Vertiefungsfach 2  6 

8 
 

BMEPPN 
Basismodul Experimentalphysik: Physik der 
Nanostrukturen  

9 

VF 3 Vertiefungsfach 3  9 

BA 

Modul Bachelor-Arbeit  
 
(Bachelor-Arbeit und falls im Modulhandbuch 
vorgesehen evtl. weitere Veranstaltungen bzw. 
Leistungen) 
 

12 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 können soweit im Modulhandbuch vorgesehen oder nach 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss von den Ergänzungsmodulen 
(„Ergänzungsmodul 1“, „Ergänzungsmodul 2“, „Ergänzungsmodul 3“, „Ergänzungsmodul 4“, 
„Ergänzungsmodul 5“) Module mit einer abweichenden Zahl von Leistungspunkten belegt 
werden und von der Gesamtzahl der Ergänzungsmodule kann dadurch auch abgewichen 
werden; die Gesamtzahl der im Bereich der Ergänzungsmodule insgesamt zu erbringenden 
Leistungspunkte und § 12 Satz 3 bleiben jedoch unberührt. 2Weitere Regelungen zu den 
Ergänzungsmodulen bzw. zur Wahl der Ergänzungsmodule aus bestimmten Bereichen 
können im Modulhandbuch getroffen werden.  
 
(4) 1Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen („überfachliche 
Qualifikationen“; ÜQ) sind insgesamt 21 Leistungspunkte zu erwerben. 2Insgesamt 15 ECTS 
der 21 ECTS aus dem Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen werden 
durch die Module „Überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 1“ (3 ECTS), 
„Überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 2“ (3 ECTS) und „Orientierungspraktikum“ 
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(9 ECTS) erbracht, die verbleibenden 6 ECTS aus dem Bereich überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen werden integriert in Fachveranstaltungen erworben 
(jeweils 2 ECTS durch die Module „Physikalisches Praktikum 1“, „Physikalisches Praktikum 
2“ und „Physikalisches Praktikum 3“). 3Abweichend von Absatz 2 und Satz 2 können nach 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss einzelne Module mit mehr oder weniger als 
drei Leistungspunkten belegt werden und von der Gesamtzahl der Module im Bereich 
überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen kann dadurch auch abgewichen werden; 
die Gesamtzahl der im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen insgesamt 
zu erbringenden Leistungspunkte bleibt jedoch unberührt.  
 
(5) 1Abweichend von Absatz 2 können soweit im Modulhandbuch vorgesehen oder nach 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss von den Modulen im Bereich Vertiefungsfach 
(Modul „Vertiefungsfach 1“, Modul „Vertiefungsfach 2“, Modul „Vertiefungsfach 3“) Module 
mit einer abweichenden Zahl von Leistungspunkten belegt werden und von der Gesamtzahl 
der Module im Bereich Vertiefungsfach kann dadurch auch abgewichen werden; die 
Gesamtzahl der im Bereich der Module im Bereich Vertiefungsfach insgesamt zu 
erbringenden Leistungspunkte und § 12 Satz 3 bleiben jedoch unberührt. 2Weitere 
Regelungen zu den Modulen im Bereich Vertiefungsfach können im Modulhandbuch 
getroffen werden, im Modulhandbuch kann auch vorgesehen werden, dass in den Modulen 
im Bereich Vertiefungsfach eine modulübergreifende Prüfung erfolgt und dass in dieser von 
dem Kandidaten bzw. der Kandidatin auch zu zeigen ist, dass er bzw. sie über die 
Gegenstände des Vertiefungsfachs bzw. der Vertiefungsfächer hinaus über ein umfassendes 
physikalisches Grundwissen verfügt.  
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare  
3. Übungen  
4. Praktika, Exkursionen. 
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können im Rahmen von § 30 Abs. 5 
S. 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus 
sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 
überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 4Außerdem sollen die 
Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Abs. 5 
S. 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt 
werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter 
Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang Physik ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache abgehalten werden, 
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Prüfungen werden in der Regel in derjenigen Sprache abgehalten, in der auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden 
über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen. 3In Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen können Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
auch in der jeweiligen Fremdsprache abgehalten werden.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung.  
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- „Physik Grundkurs 1“ oder „Physik Grundkurs 2“ 
- und „Mathematik für Physiker 1“ oder „Mathematik für Physiker 2“.  

 
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem ungewichteten 
Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 
2 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Zwischenprüfung   
 

§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
 
(1) Die Zwischenprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- „Physik Grundkurs 3“ oder je eines der Basismodule Experimentalphysik und eines der 
Basismodule Theoretische Physik  

- und „Mathematik für Physiker 3“ oder „Mathematik für Physiker 4“  
- und „Physikalisches Praktikum 1“ oder „Physikalisches Praktikum 2“.  

 
(2) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen benoteten Prüfungsleistungen. 2§ 22 
Absatz 2 und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
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VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
1Weitere fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit und etwaige andere 
am Ende des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 23 des Allgemeinen 
Teils sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
derzeit nicht vorgesehen.  
 

§ 11 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem mit 80% gewichteten 
Modulnoten-Durchschnitt im Sinne von Satz 2 und der mit 20% gewichteten Note der 
Prüfung der Module im Bereich Vertiefungsfach nach § 3 Abs. 5 Satz 2. 2Für die Berechnung 
des Modulnoten-Durchschnitts nach Satz 1 werden die folgenden Modulnoten 
herangezogen:  
 

- eine der Modulnoten aus den Modulen „Physik Grundkurs 1“, „Physik Grundkurs 2“ 
oder „Physik Grundkurs 3“, 

- zwei der Modulnoten aus den Modulen „Mathematik für Physiker 1“, „Mathematik für 
Physiker 2“, „Mathematik für Physiker 3“ oder „Mathematik für Physiker 4“,  

- drei der Modulnoten aus den Basismodulen Experimentalphysik  
(Modul „Basismodul Experimentalphysik: Astronomie und Astrophysik“,  
Modul „Basismodul Experimentalphysik: Kondensierte Materie“,  
Modul „Basismodul Experimentalphysik: Atome, Moleküle und Licht“,  
Modul „Basismodul Experimentalphysik: Kern- und Teilchenphysik“,  
Modul „Basismodul Experimentalphysik: Physik der Nanostrukturen“),  

- zwei der Modulnoten aus den Basismodulen Theoretische Physik  
(Modul „Basismodul Theoretische Physik: Quantenmechanik“,  
Modul „Basismodul Theoretische Physik: Thermodynamik und Statistik“, 
Modul „Basismodul Theoretische Physik: Klassische Feldtheorie“),  

- Modulnoten aus den Ergänzungsmodulen („Ergänzungsmodul 1“, „Ergänzungsmodul 
2“, „Ergänzungsmodul 3“, „Ergänzungsmodul 4“, „Ergänzungsmodul 5“) im Umfang von 
18 Leistungspunkten (der Erwerb von Modulnoten in Modulen mit dieser exakten Zahl 
von Leistungspunkten ist von den Studierenden selbst sicherzustellen), 

- sowie die Modulnote des „Modul Bachelor-Arbeit“;  
 
dabei werden die zur Berechnung herangezogenen Modulnoten jeweils mit der Zahl der 
Leistungspunkte des Moduls gewichtet, der bzw. die Studierende teilt dem 
Prüfungsausschuss dabei mit, welche dieser Prüfungsleistungen in die Gesamtnote 
eingerechnet werden sollen. 3Für die Gewichtung nach der Zahl der Leistungspunkte des 
Moduls nach Satz 2 ist dabei die in der Tabelle in § 3 Abs. 2 des Besonderen Teils für das 
jeweilige Modul angegebene Zahl von ECTS (falls im Modul zugleich nach § 3 Abs. 4 
integriert in Fachveranstaltungen ECTS aus dem Bereich überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen erworben werden: einschließlich der insoweit auf den Bereich überfachliche 
berufsfeldorientierte Kompetenzen entfallenden ECTS) maßgeblich, dies gilt selbst dann, 
wenn im Rahmen der Regelungen des § 3 Abs. 3, § 3 Abs. 4 bzw. § 3 Abs. 5 insoweit 
Module mit einer abweichenden Zahl von Leistungspunkten belegt werden.  
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VII. Schlussbestimmungen 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2013/2014. 
3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) – Besonderer Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1.1.2005 
(GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil für den Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im Bachelor-Nebenfach 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau im Bachelor-Nebenfach 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Orientierungsprüfung im Teilstudiengang 
V. Zwischenprüfung   
§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Zwischenprüfung im Teilstudiengang 
VI. Bachelor-Nebenfach-Prüfung und Bachelor-Nebenfach-Gesamtnote 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Nebenfach-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Nebenfach-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät ohne Flexibilitätsfenster mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils 
geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen 
getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im Bachelor-Nebenfach 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Das Studium im Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik dient der 
Aneignung langfristiger, auf systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnis-
fortschritt gerichteter grundlegender wissenschaftlicher Qualifikationen, die eine erste 
allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation der Studierenden im 

Bereich der Computerlinguistik begründen. 
2Das Fach umfasst sechs Semester. 3

Die 
Studierenden sollen lernen mit computerlinguistischen Fragestellungen sachgerecht und in 

wissenschaftlicher Weise umzugehen.(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Teilstudiengang 

Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser 

Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 60 Leistungspunkten ist Voraussetzung, um 

diesen Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach  erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn des 
Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für das Studium des Teilstudiengangs Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik sind 
fortgeschrittene Englischkenntnisse auf dem Referenzniveau B2 nach den Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen oder gleichwertige Englischkenntnisse 
nachzuweisen. 
 

§ 3 Studienaufbau im Bachelor-Nebenfach 
 

(1) 
1
Der Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik gliedert sich in drei 

Studienjahre. 
2
Das erste Jahr schließt mit der Orientierungsprüfung, das zweite mit der 

Zwischenprüfung und das dritte mit der Bachelor-Nebenfach-Prüfung ab.  
 
(2) Das Studium des Bachelor-Nebenfachs-Studiengangs Computerlinguistik erfordert die 
regelmäßige Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 
60 ECTS. 
 
Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-

Punkte  

1-3 CLI-BANF-01 Einführungs-Modul Computerlinguistik 15 

1-2 CLI-BANF-02 Einführungs-Modul Allgemeine Sprachwissenschaft 12 

2 und 5 CLI-BANF-03 Grundlagen-Modul Symbolische  
Computerlinguistik 12 

4 CLI-BANF-04 Grundlagen-Modul Programmierung 12 

6 CLI-BANF-05 Grundlagen-Modul Mathematische  
Vertiefung und Anwendung 9 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen und Praktika 
4. Tutorien.  
 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2013, Nr. 16, S. 796 

2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Das Recht zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem 
Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht 
werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden 
könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
Die Studien- und Prüfungssprache im Teilstudiengang Bachelor-Nebenfach Computer-
linguistik ist Englisch; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über fortgeschrittene 
Englischkenntnisse auf dem Referenzniveau B2 nach den Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen oder gleichwertige Englischkenntnisse verfügen. 
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Orientierungsprüfung im Teilstudiengang 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Nebenfach ist die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den für das 1. Studienjahr im Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen. 
 
(2) Die Orientierungsprüfung im Teilstudiengang besteht aus einer der studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- CLI-BANF-01: Einführungs-Modul Computerlinguistik oder 
- CLI-BANF-03: Grundlagen-Modul Symbolische Computerlinguistik 

 
(3) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung im Teilstudiengang ergibt sich aus dem nach 
Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
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V. Zwischenprüfung   
 

§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Zwischenprüfung im Teilstudiengang 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Teilstudiengang sind  
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1. und 2. Studienjahr im 

Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen  
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung  
 
(2) Die Zwischenprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
- CLI-BANF-01: Einführungs-Modul Computerlinguistik und 
- CLI-BANF-04: Grundlagen-Modul Programmierung 
 
(3) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung im Teilstudiengang ergibt sich aus dem nach 
Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
 

VI. Bachelor-Nebenfach-Prüfung und Bachelor-Nebenfach-Gesamtnote 
 

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Nebenfach-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Prüfung im Teilstudiengang (Bachelor-
Nebenfach-Prüfung) ist neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten 
Voraussetzungen die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das erste bis fünfte 
Studiensemester (vgl. Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen. 
 

§ 11 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit wird im jeweiligen Hauptfach geschrieben und ist in der dortigen Studien- 
und Prüfungsordnung geregelt. 
 

§ 12 Bildung der Bachelor-Nebenfach-Gesamtnote 
 
1Die Bachelor-Nebenfach-Gesamtnote in Computerlinguistik ergibt sich aus dem nach 
Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt der Noten der studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen. 2Im Übrigen gelten die Regelungen des § 29 des Allgemeinen Teils 
dieser Ordnung.   
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 13 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2013/2014. 
 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik vor dem 
vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 
spätestens 31.03.2014 beim Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät eingegangen sein 
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muss, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Nebenfach Computerlinguistik nach den bislang 

geltenden Regelungen abzulegen. 
4
Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten die 

Regelungen dieser Satzung. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei 
der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet.  
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Computerlinguistik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 

– Besonderer Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1.1.2005 
(GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Computerlinguistik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts 
(M.A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9 Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M.A.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.A. Computerlinguistik dient der Aneignung langfristiger, auf systema-
tische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaftlicher 
Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation 
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der Studierenden im Bereich der Computerlinguistik begründen; der Studiengang baut auf 

einem ersten Hochschulabschluss fachlich auf. 
3Das Fach umfasst vier Semester. 4

Die 
Studierenden sollen ihre Fähigkeiten ausbauen, mit computerlinguistischen Fragestellungen 
sachgerecht und in wissenschaftlicher Weise umzugehen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Computerlinguistik ist in § 1 Abs. 5 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 120 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen M.A -Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt.  
 
(3) Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein guter Bachelor-Abschluss 
im Fach Computerlinguistik oder ein gleichwertiger Abschluss mit mindestens der Note 2,5. 
2
Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses entscheidet der Prüfungsausschuss, der 

gegebenenfalls auch Auflagen über zusätzlich zu erbringende Studienleistungen erteilen 
kann. 
 
(4) Für das Studium des Master-Studiengangs Computerlinguistik sind fortgeschrittene 
Englischkenntnisse auf dem Referenzniveau B2 nach den Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen oder gleichwertige Englischkenntnisse nachzuweisen.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Computerlinguistik gliedert sich in zwei  Studienjahre. 

2
Es schließt 

mit der Masterprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 
Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-

Punkte  

1–2 

ISCL-MA-01* Spezialisierungs-Modul I 18 

ISCL-MA-02* Ergänzungs-Modul I 12 

ISCL-MA-03* Spezialisierungs-Modul II 18 

ISCL-MA-04* Ergänzungs-Modul II 15 

3 
ISCL-MA-05* Spezialisierungs-Modul III 9 

ISCL-MA-06* Ergänzungs-Modul III 18 

4 ISCL-MA-07 
Prüfungs-Modul 
(Master-Arbeit 20 LP und  
mündliche Prüfung 10 LP 

30 

*Die Module ISCL-MA-01 bis ISCL-MA-06 können in freier Reihenfolge studiert werden. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare 
3. Übungen und Tutorien  
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-

typen von Satz 1 Ziffer 2 und 3 bestehen, können zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen 
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festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere 
fachspezifische Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen 

vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren 

Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich 
wiederzugeben. 5Das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus 
beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus 
sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Computerlinguistik ist Englisch; es 
wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse 
auf dem Referenzniveau B2 nach den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen oder über gleichwertige Englischkenntnisse  verfügen.  

 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhand-
buch angegeben. In den Modulen (ISCL-MA-01 bis 06) sind insgesamt mindestens drei 
schriftliche Hausarbeiten erfolgreich zu erbringen. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere, am Ende 
des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das erste bis dritte Studiensemester (vgl. 
Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen.  
 
(2) Die Dauer einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Master-
Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, 
zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium beträgt jeweils je Prüfling in der Regel 60 
Minuten. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
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§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 25% aus der Note des 
Prüfungs-Moduls (Master-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses Modul 
vorgesehene weitere Leistungen) und zu 75% aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2013/2014. 
 
3Studierende, die ihr Master-Studium in Computerlinguistik vor dem vorstehend genannten 
Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.3.2014 
beim Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät eingegangen sein muss, berechtigt, die 
Master-Prüfung in Computerlinguistik nach den bislang geltenden  egelungen abzulegen. 
Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten die Regelungen dieser Satzung. 5Bisher 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet.  
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Vierte Satzung zur Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 

Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät ohne 

Flexibilitätsfenster mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1.1.2005 
(GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 die 
nachstehenden Änderungen des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Neuphilologie der 
Philosophischen Fakultät ohne Flexibilitätsfenster mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Arts (B.A.) (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen, 2012, Nr. 14) 
zuletzt geändert am 6.5.2013 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen, 2013, 
Nr. 7) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:  
 
„Nur als Nebenfach kann gewählt werden: 
 
1. Portugiesisch 
2. Computerlinguistik“ 
 

Artikel 2 
 
1Diese Änderungen treten am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gelten erstmals für das 
Wintersemester 2013/2014. 
 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Bachelor-Nebenfach Computerlinguistik vor dem 
vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 
spätestens 31.03.2014 beim Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät eingegangen sein 
muss, berechtigt, die Bachelor-Prüfung im Nebenfach Computerlinguistik nach den bislang 
geltenden Regelungen abzulegen. 4Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten die 
Regelungen dieser Satzung. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei 
der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden  egelung werden 
angerechnet.  
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Zweite Satzung zur Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 

Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of 

Arts (M.A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 S. 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1.1.2005 
(GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 die 
nachstehende Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Neuphilologie mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M.A.) (Amtliche Bekanntmachungen der 
Universität Tübingen, Nr. 2/2013) zuletzt geändert am 22.2.2013 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen, Nr. 5/2013) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 1 Abs. 1 wird nach dem Punkt „11. Allgemeine Sprachwissenschaft“ der Punkt „12. 
Computerlinguistik“ angefügt.  
 

Artikel 2 
 
1Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2013/2014. 
 
3Studierende, die ihr Master-Studium in Computerlinguistik vor dem vorstehend genannten 
Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.3.2014 
beim Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät eingegangen sein muss, berechtigt, die 
Master-Prüfung in Computerlinguistik nach den bislang geltenden  egelungen abzulegen. 
Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten die Regelungen dieser Satzung. 5Bisher 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet.  
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

– Allgemeiner Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Master-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
§ 7 Zweck der Prüfung 
§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Master-Arbeit 
§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am Ende 
des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 16 Zulassungsverfahren 
§ 17 Master-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 18 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 
erbringender mündlicher Prüfungen 
VII. Master-Gesamtnote 
§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 23 Urkunde 
§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
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IX. Schlussbestimmungen 
§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 26 Schutzbestimmungen 
§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Inkrafttreten, Übergangsregelung  
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  
§ 1 Struktur des Master-Studienganges  
 
(1) Im Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
(im Folgenden: Master-Studiengang) wird das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(2) 1Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden 
Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  
  
(3) Der Master-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(4) 1Der Studienumfang entspricht 60 ECTS-Punkten, von denen 30 ECTS-Punkte auf das 
„Modul Master-Arbeit“ und 30 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen 
entfallen. 2Neben der Master-Arbeit kann in der Studien- und Prüfungsordnung oder im 
Modulhandbuch auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder ein zur Master-Arbeit 
gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(5) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika zwei Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem konsekutiven Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre. 4§ 8 Satz 4 des Besonderen Teils dieser Ordnung bleibt unberührt.  
 

§ 2 Graduierung 
  
Aufgrund der bestandenen Master of Science-Prüfung (im Folgenden: Master-Prüfung) wird 
der akademische Grad „Master of Science" (abgekürzt „M. Sc.") verliehen. 
 

§ 3 Fächer 
  
1Im Master-Studiengang wird ein Master-Fach studiert. 2Die wählbaren Module ergeben sich 
aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im für das Semester 
herausgegebenen Modulhandbuch genauer spezifiziert. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
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ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, das ihn oder sie im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die 
weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden jeweils von der 
Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt 
zusammen: 
 
1. drei Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrer und 

Hochschullehrerinnen,  
2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen 

Mitarbeiterinnen,  
3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
 

4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor oder eine 
Professorin führen. 5Der oder die Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem oder der Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der 
laufenden Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt 
werden. 8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Master-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat 
sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung 
festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen 
die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Master-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, 
dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen sowie die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 Satz 2 
LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder die Rektorin oder ein von ihm 
oder ihr benannter Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie der oder die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines oder seiner 
Vorsitzenden sind dem Kandidaten oder der Kandidatin unverzüglich schriftlich mit 
Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfs+-
belehrung zu versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu 
richten. 3Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die 
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Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen  
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer oder Prüferinnen und soweit nach den 
Regelungen dieser Ordnung notwendig Beisitzer oder Beisitzerinnen für die einzelnen 
Prüfungen. 2Er kann die Bestellung dem oder der Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge des 
Kandidaten oder der Kandidatin für potentielle Prüfer oder Prüferinnen können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Der Beisitzer oder die Beisitzerin führt 
das Protokoll. 5Zum Beisitzer oder zur Beisitzerin kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen und ferner akademische Mitarbeiter und 
akademische Mitarbeiterinnen, denen auf Vorschlag des Fakultätsvorstands vom Vorstand 
die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen 
Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann ausnahmsweise als 
Prüfer und Prüferinnen fungieren, wenn Prüfer und Prüferinnen nach Satz 1 nicht in 
genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, 
zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach 
verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Abs. 2 Prüfer oder 
Prüferin, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat; sie finden, sofern in der Studien- 
und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer 
Person als Prüfer oder Prüferin statt. 2Im Verhinderungsfall bestellt der Prüfungsausschuss 
eine andere prüfungsberechtigte Person im Sinne des Abs. 2. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüfer oder Prüferin, welches als Prüfer oder Prüferin für die Prüfung an diesem 
regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen 
dieser Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer oder eine Prüferin bestellt.  
 
(4) Für Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in 
Studiengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die 
Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der 
Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbar-
ungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer 
Staaten abweichend von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor; darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften, von Kooperationsvereinbarungen und von Programmen über 
einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen 
oder einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder 
verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
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(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende 
Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet.  
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen.  
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und 
die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen.  
 
(5) 1Es obliegt dem Antragsteller oder der Antragstellerin, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das 
Anerkennungsverfahren durchführt.    
 
(6) 1Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
 

§ 7 Zweck der Prüfung 
 
1Die Master-Prüfung in Physik bildet einen weiteren, über einen ersten Abschluss 
hinausgehenden berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Physik. 2Mit 
der Master-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass sie über einen solchen ersten 
Abschluss hinaus die Fähigkeit erworben haben, wissenschaftliche Fragestellungen aus 
ihrem Masterfach mit den einschlägigen Methoden selbständig zu bearbeiten.  
 

§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
  
(1) 1Die Master-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig 
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geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Masterarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des 
Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium, sie ist bestanden, 
wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist 
geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu 
erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungs-
leistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen 
erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-
Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ 
lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so 
kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-
Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren 
Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. Modulen, 
in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen 
ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
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§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Im Besonderen Teil 
dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die 
Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder 
praktisch. 3Der Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere kontrollierte, nach gleichen 
Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die Master-Arbeit sowie etwa zu 
dieser gehörige mündliche Masterprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und mündliche 
Prüfungen über den Inhalt der Master-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der 
Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, die 
an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat oder eine Kandidatin durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
glaubhaft, dass er oder sie wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher 
Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungs-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihm oder 
ihr der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen 
innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 
3Dasselbe gilt bei Krankheit eines von ihm oder ihr überwiegend allein zu versorgenden 
Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. 2Beurlaubte Studierende nach § 61 Abs. 3 LHG sind berechtigt, an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. 3Das 
Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
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1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt und 
an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Master-Studienganges 
eingeschrieben ist,  

2. den Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat,  

3. die Master- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht endgültig nicht bestanden hat,  

4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 

2Vergleichbare Studiengänge sind Diplom Physik, Lehramt Physik, Magister Physik.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der oder die Studierende 
innerhalb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollständigt 
worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der oder die Studierende im 
betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem nach Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  
 

§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien. 2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat oder die Kandidatin nach, 
dass er oder sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen 
Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin über ein 
breites Grundlagenwissen verfügt. 3Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidat 
oder Kandidatin in der Regel zwischen 15 und 60 Minuten. 4Die mündliche Prüfung findet in 
Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer oder der Prüferin und, soweit 
ein solcher oder eine solche hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer oder der Beisitzerin zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Kandidaten oder der 
Kandidatin im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörer oder Zuhörerinnen zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
oder die Kandidatin widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 
Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten und Kandidatinnen. 
 

§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren und Hausarbeiten. 
2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat oder die 
Kandidatin nach, dass er oder sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
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Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem 
Kandidaten oder der Kandidatin können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er 
oder sie eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten oder einer Kandidatin, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, 
festzuhalten sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern und 
Prüferinnen festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 

zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote sofern im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist aus dem Durchschnitt der nach 

Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden 

zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.  
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüfern oder Prüferinnen 
bewertet werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Die Bildung der Master-Gesamtnote ist in § 21 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
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IV. Master-Arbeit 
 

§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  
 
Zur Master-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur zugelassen 
werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Abs. 2 erfüllt, 
2. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 16 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der 
Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die vom Kandidaten oder der Kandidatin als 
Prüfer oder Prüferin vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Ziff. 1-2 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat oder die Kandidatin endgültig den 

Prüfungsanspruch im Master-Studiengang oder in einem nach § 11 Abs. 2 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der 
Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder 
die Master- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 11 
Abs. 2 vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat 
und ob er oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder 
einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang befindet. 4Fehlversuche an 
anderen bundesdeutschen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen in der 
Bundesrepublik werden angerechnet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten oder der Kandidatin nicht möglich, eine nach Absatz 1 
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat oder die Kandidatin gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich der oder die Studierende im betreffenden Fach des Master-
Studienganges oder in einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine 
Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 17 Master-Arbeit  
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser oder die 
Verfasserin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
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wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist vorbehaltlich abweichender Regelungen 
im Besonderen Teil dieser Ordnung dem Bereich der Physik zu entnehmen, es soll in der 
Regel von einem Prüfer oder einer Prüferin nach § 5 gestellt werden; die Ausgabe des 
Themas erfolgt nach erfolgter Zulassung zur Master-Arbeit zu Beginn des ersten der beiden 
in § 3 Abs. 2 des Besonderen Teils dieser Ordnung genannten Module „Fachliche 
Spezialisierung“ und „Methodenkenntnis und Projektplanung“ und sie ist Voraussetzung für 

deren Beginn. 
4
Findet der oder die Studierende keine Themenstellung für die Masterarbeit, 

so sorgt der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, 
dass der oder die Studierende rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 5Das Thema 
wird über den Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema 
sind aktenkundig zu machen. 6Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge für das Thema der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren 
Berücksichtigung besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Da die Bearbeitung der Master-Arbeit außer im „Modul Master-Arbeit“ auch bereits in 
den Modulen „Fachliche Spezialisierung“ und „Methodenkenntnis und Projektplanung“ erfolgt 
beträgt die Bearbeitungsfrist der Master-Arbeit ab Ausgabe des Themas 12 Monate, das 
Thema ist so festzulegen und die Aufgabenstellung ist vom Betreuer oder der Betreuerin so 
zu begrenzen, dass die Master-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die 
Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert 
werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein; über 
Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsausschuss, in 
diesem Fall muss die Arbeit als Anhang eine Zusammenfassung in deutscher Sprache 
enthalten. 2Die fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei gebundenen 
Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss 

festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 

machen. 4Die Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile 
auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. 5Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung von Prüfern oder Prüferinnen, die Frist einzuhalten, kann der 
Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer oder Prüferinnen bestellen.  
 
(4) Der Kandidat oder die Kandidatin hat der Master-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der er oder sie versichert, dass er oder sie die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 
gekennzeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen 
Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er oder sie die Arbeit 
weder vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in 
Dateiform eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Masterarbeit wird von zwei Personen als Prüfer oder Prüferin bewertet, von denen 
eine der Betreuer oder die Betreuerin der Masterarbeit sein kann. 2§ 14 Abs. 1 und Abs. 3 
Satz 2 gelten entsprechend. 3Weichen die Einzelbewertungen um mehr als eine ganze 
Notenstufe voneinander ab oder lautet eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bewertung eines weiteren Prüfers oder einer 
weiteren Prüferin ein.  
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil dieser 
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Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, die Regelungen 
über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden soweit im Modulhandbuch 
nichts Abweichendes geregelt ist von zwei Personen als Prüfer oder Prüferin bewertet, ein 
Beisitzer oder eine Beisitzerin sind soweit im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt 
ist nicht hinzuzuziehen, für die Benotung gilt § 14.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 1  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Master-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium 
sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, sie 
müssen jeweils für sich bestanden sein. 
 
(2) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Master-Arbeit nicht bestanden, so erteilt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ihm oder ihr hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft 
gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Master-Arbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch auf 
andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am 
Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein 
etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten die 
Regelungen zur Master-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat oder eine Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung 
endgültig nicht bestanden, wird ihm oder ihr auf seinen oder ihren Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsaus-
schuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. 
Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist. 
2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studien-
ganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 11 
Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wieder-
holungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen 
wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ 
(4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten 
Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung einer nach der Studien- und 
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Prüfungsordnung etwa vorgesehenen Frist für die Master-Prüfung – in dem auf die nicht 
bestandene Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden 
Semester abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für 
diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für 
die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
dem oder der Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er oder sie zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann.    
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung/en sind dem oder der 
Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin 
mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen  
 
(1) 1Eine Master-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 2 Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; 
in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 
4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn der 
oder die Studierende bei der Anfertigung seiner oder ihrer ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Master-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 
und Abs. 2 entsprechend. 
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VII. Master-Gesamtnote  
 

§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, so wird eine Master-Gesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Master-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Master-Note gelten soweit in dieser Ordnung und insbesondere 
im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist § 14 Abs. 2 und § 14 
Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Master-Prüfung bestanden, so erhält er oder 
sie ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Master-Gesamtnote und das Thema der Master-
Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird vom Dekan oder der Dekanin der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Master-
Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache 
ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt. 2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 

- die im Laufe des Master-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Master-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen 

Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt 
der Master-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquiums. 

 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala  
 

die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
 Grad F 

 
im Zeugnis oder in der Leistungsübersicht oder sofern die hierzu erforderlichen Daten 
vorliegen entsprechend dem ECTS Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle 
(Angabe der statistischen Verteilung der Noten in von Hundert bestimmter 
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Prüfungskohorten) im Diploma Supplement. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt 
der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest.    
 

§ 23 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Kandidat oder die Kandidatin 
eine Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des 
akademischen Mastergrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische 
Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Master-Urkunde wird vom Dekan oder der Dekanin und von dem oder der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsmittelbelehrung 
zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der oder die Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm 
oder ihr auf Antrag eine von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat oder 
die Kandidatin zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er 
oder sie sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn er oder sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Master-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung, bei der Master-Arbeit bis zur Ausgabe des Themas der Master-Arbeit, möglich. 4Bei 
mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei Werktage (ohne 
Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder der Kandidatin oder eines von ihm oder ihr allein zu 
versorgenden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in 
besonderen Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat oder eine Kandidatin, das Ergebnis seiner oder ihrer 
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Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 2Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin oder von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss den 
Kandidaten oder die Kandidatin von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Der Kandidat oder die Kandidatin kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 26 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 3Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG wird 
gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Masterprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung etwaig hierfür vorgesehenen Frist abzulegen. 
2Der oder die Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Frist 
beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem 
Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4In 
besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes 
verlangen. 5Der oder die Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend 
genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen dem oder der Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während mindestens 
eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen 
unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor oder die Rektorin. 
 

§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung er oder sie getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
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(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat oder die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat oder die 
Kandidatin die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der 
Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und 
entsprechend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden 
Prüfungsleistungen auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt 
werden und soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und 
soweit dadurch erforderlich die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades 
nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  
 

§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird dem Absolventen oder der Absolventin auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in seine oder ihre Master-Arbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Master-
Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei dem oder der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
 

§ 29 Inkrafttreten, Übergangsregelung  
 
(1) 1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Winter-Semester 2013/2014. 3Studierende, die ihr Master-Studium in Physik an der 
Universität Tübingen vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben sind 
auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2014 beim Prüfungsamt für den Master-
Studiengang Physik eingegangen sein muss, berechtigt, die Master-Prüfung in Physik an der 
Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen. 4Wird ein Antrag 
nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten vorbehaltlich der folgenden Regelungen die Regelungen 
dieser Satzung. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann 
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vorbehaltlich der folgenden Regelungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem 
dazugehörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet, eine bereits 
begonnene Bearbeitungszeit der Master-Arbeit läuft jedoch weiter und das bereits 
ausgegebene Thema der Master-Arbeit ist weiterzubearbeiten. 6Ein zusätzlicher oder neuer 
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben 
Prüfungsleistung werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der 
Erbringung ein- und derselben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet.  
 
(2) 1Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls 
die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder einzelne 
solche Veranstaltungen bereits absolviert wurden, geeignet abweichende Regelungen im 
Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung 
von Auflagen bzw. eines sog. learning agreements. 
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

– Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S.457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9 Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Physik mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) – Allgemeiner Teil – ist in der 
jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M. Sc. in Physik dient der Aneignung langfristiger, auf systematische 
kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaftlicher 
Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation 
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der Studierenden im Bereich der Physik begründen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Physik ist in § 1 Abs. 5 des Allgemeinen 

Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 60 Leistungspunkten ist 

Voraussetzung, um diesen M. Sc.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn des 
Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Physik oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich der 
Note 3,3 und der Nachweis über Mindestkenntnisse und Mindestleistungen in folgenden 
Bereichen: 
 

- Leistungen in theoretischer Physik (Quantenmechanik, Thermodynamik, Statistische 
Physik, klassische Feldtheorie) im Umfang von insgesamt mindestens 12 ECTS-
Punkten und  

- Leistungen in experimenteller Physik (Astronomie und Astrophysik, Kern- und 
Teilchenphysik, Atom- und Molekülphysik, kondensierte Materie, Nanostrukturen) im 
Umfang von insgesamt mindestens 18 ECTS-Punkten und  

- Leistungen in physikalischen Praktika im Umfang von insgesamt mindestens 9 ECTS-
Punkten.  

 
2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und über den Nachweis der in Satz 1 
genannten Mindestkenntnisse und Mindestleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
3Er kann die Entscheidung widerruflich auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch 
Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren 
gebildete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Physik gliedert sich in ein Studienjahr. 

2
Es schließt mit der 

Masterprüfung ab. 
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 60 Leistungspunkten, welches aus den 

folgenden Modulen besteht:  
 
Empfohlenes 
Semester 
 
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, siehe 
Modulhandbuch) 

Modul-Kürzel Modulbezeichnung ECTS-Punkte 

 
1 

FSMA Fachliche Spezialisierung  15 

MKPP 
Methodenkenntnis und 
Projektplanung  

15 

2 MA 

Modul Master-Arbeit 
 
(Master-Arbeit und falls im 
Modulhandbuch vorgesehen evtl. weitere 
Veranstaltungen bzw. Leistungen) 

30 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare, Kolloquien, Praktika / Laborpraktika. 
 

2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-

typen von Satz 1 Ziffer 2 bestehen, können im Rahmen von § 30 Abs. 5 S. 1 LHG 
zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus 
sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Abs. 5 
S. 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt 
werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter 
Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Physik ist deutsch. 2Lehrveran-
staltungen und Prüfungen können in englischer Sprache abgehalten werden, Prüfungen 
werden in der Regel in derjenigen Sprache abgehalten, in der auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen. 3In Veranstaltungen zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen können Lehrveranstaltungen und Prüfungen auch in der 
jeweiligen Fremdsprache abgehalten werden.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung.  
 

IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
1Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende des 
Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist neben 
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den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen  
 

(a) der Erwerb von mindestens 240 ECTS-Punkten in dem der Zulassung zum Master-
Studiengang nach § 2 Abs. 3 zugrunde liegenden Studiengang   

(b) oder sonst der Erwerb weiterer zusätzlicher Module bzw. Veranstaltungen in einem 
Umfang, so dass in dem der Zulassung zum Master-Studiengang nach § 2 Abs. 3 
zugrunde liegenden Studiengang und im Master-Studiengang zusammen insgesamt 
300 ECTS erworben werden.  

 

2Die Festlegung welche Module bzw. Veranstaltungen im Fall des Satz 1 Buchstabe (b) 
zusätzlich zu absolvieren sind, obliegt dem Prüfungsausschuss und erfolgt mit der 
Zulassung, diese umfassen dabei soweit nicht durch den Prüfungsausschuss abweichend 
festgelegt Module bzw. Veranstaltungen des Bereichs Vertiefungsfach des Bachelor-
Studienganges Physik an der Universität Tübingen im Umfang von 21 ECTS einschließlich 
der dazugehörigen Prüfungsleistungen. 3Die Auswahl der zusätzlichen Module bzw. 
Veranstaltungen soll eine sinnvolle Ergänzung des bereits absolvierten, der Zulassung zum 
Master-Studiengang nach § 2 Abs. 3 zugrunde liegenden Abschlusses darstellen. 4Die nach 
Satz 1 Buchstabe (b) zusätzlich zu erwerbenden ECTS gehen nicht in die Berechnung der 
Master-Gesamtnote ein und Studienzeiten für den Erwerb dieser zusätzlichen ECTS werden 
im Umfang von je einem Semester je nach Satz 1 Buchstabe (b) zu erwerbender 
angefangener 30 ECTS nicht auf die Regelstudienzeit und auf eine in dieser Ordnung etwa 
vorgesehene Frist für die Master-Prüfung angerechnet und können insoweit zusätzlich 
verwendet werden.  
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung entspricht unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung der Note des Moduls „Modul 
Master-Arbeit“.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2013/2014. 
3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

– Allgemeiner Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Master-Studienganges  
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
§ 7 Zweck der Prüfung 
§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Master-Arbeit 
§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am Ende 
des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 16 Zulassungsverfahren 
§ 17 Master-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 18 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 
erbringender mündlicher Prüfungen 
VII. Master-Gesamtnote 
§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 23 Urkunde 
§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
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IX. Schlussbestimmungen 
§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 26 Schutzbestimmungen 
§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Master-Studienganges  
 
(1) Im Studiengang Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. 
Sc.) (im Folgenden: Master-Studiengang) wird das European Credit Transfer and Accu-
mulation System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-
Punkte (Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich 
nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(2) 1Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der Prüfungs-
ordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden Module 
und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  
  
(3) Der Master-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(4) 1Der Studienumfang entspricht 60 ECTS-Punkten, von denen 30 ECTS-Punkte auf das 
Modul Masterarbeit und 30 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen 
entfallen. 2Neben der Master-Arbeit kann in der Studien- und Prüfungsordnung oder im 
Modulhandbuch auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder ein zur Master-Arbeit 
gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(5) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika zwei Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem konsekutiven Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre. 4§ 8 Satz 4 des Besonderen Teils dieser Ordnung bleibt unberührt. 
 
(6) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
  

§ 2 Graduierung 
  
Aufgrund der bestandenen Master of Science-Prüfung (im Folgenden: Master-Prüfung) wird 
der akademische Grad „Master of Science" (abgekürzt „M. Sc.") verliehen. 
 

§ 3 Fächer 
  
1Im Master-Studiengang wird ein Master-Fach studiert. 2Die wählbaren Module ergeben sich 
aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im für das Semester 
herausgegebenen Modulhandbuch genauer spezifiziert. 
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§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, das ihn oder sie im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die 
weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden jeweils von der 
Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt 
zusammen: 
 
1. drei Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrer und 

Hochschullehrerinnen,  
2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen 

Mitarbeiterinnen,  
3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
 

4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor oder eine 
Professorin führen. 5Der oder die Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem oder der Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der 
laufenden Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt 
werden. 8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Master-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat 
sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung 
festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen 
die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungs-
nachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu 
denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-
Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die 
gesetzlichen Schutzbestimmungen sowie die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG 
eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder die Rektorin oder ein von ihm 
oder ihr benannter Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie der oder die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines oder seiner 
Vorsitzenden sind dem Kandidaten oder der Kandidatin unverzüglich schriftlich mit 
Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer 
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Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den 
Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so 
ist dieser dem für die Lehre zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung 
vorzulegen. 
 

§ 5 Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen  
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer oder Prüferinnen und soweit nach den 
Regelungen dieser Ordnung notwendig Beisitzer oder Beisitzerinnen für die einzelnen 
Prüfungen. 2Er kann die Bestellung dem oder der Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge des 
Kandidaten oder der Kandidatin für potentielle Prüfer oder Prüferinnen können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Der Beisitzer oder die Beisitzerin führt 
das Protokoll. 5Zum Beisitzer oder zur Beisitzerin kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen, Privatdozenten und Privatdozentinnen und ferner akademische Mitarbeiter und 
akademische Mitarbeiterinnen, denen auf Vorschlag des Fakultätsvorstands vom Vorstand 
die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen 
Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann ausnahmsweise als 
Prüfer und Prüferinnen fungieren, wenn Prüfer und Prüferinnen nach Satz 1 nicht in 
genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, 
zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach 
verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Abs. 2 Prüfer oder 
Prüferin, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat; sie finden, sofern in der Studien- 
und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer 
Person als Prüfer oder Prüferin statt. 2Im Verhinderungsfall bestellt der Prüfungsausschuss 
eine andere prüfungsberechtigte Person im Sinne des Abs. 2. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüfer oder Prüferin, welches als Prüfer oder Prüferin für die Prüfung an diesem 
regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen 
dieser Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer oder eine Prüferin bestellt.  
 
(4) Für Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in 
Studiengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Aner-
kennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme 
eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und 
Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von 
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Kooperationsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen 
Abschluss zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen 
Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang 
abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende 
Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet.  
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen.  
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleich-
baren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem Fall erfolgt 
keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und die für 
deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen.  
 
(5) 1Es obliegt dem Antragsteller oder der Antragstellerin, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das 
Anerkennungsverfahren durchführt.    
 
(6) 1Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
 

§ 7 Zweck der Prüfung 
 
1Die Master-Prüfung in Psychologie bildet einen weiteren, über einen ersten Abschluss 
hinausgehenden berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem Gebiet der 
Psychologie. 2Mit der Master-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass sie über einen 
solchen ersten Abschluss hinaus über ein vertieftes Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse im Gebiet Psychologie verfügen und die 
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Fähigkeit erworben haben, wissenschaftliche Fragestellungen aus ihrem Masterfach mit den 
einschlägigen Methoden selbständig zu bearbeiten.  
 

§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
  
(1) 1Die Master-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Masterarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des 
Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium, sie ist bestanden, 
wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist 
geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu 
erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungs-
leistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen 
erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-
Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ 
lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so 
kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-
Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren 
Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. Modulen, 
in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen 
ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
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sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Im Besonderen Teil 
dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die Modulab-
schlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder praktisch. 3Der 
Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben 
bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die Master-Arbeit sowie etwa zu dieser gehörige 
mündliche Masterprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über 
den Inhalt der Master-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind vom Leiter oder der Leiterin der 
Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, die 
an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat oder eine Kandidatin durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
glaubhaft, dass er oder sie wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher 
Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungs-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihm oder 
ihr der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen 
innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 
3Dasselbe gilt bei Krankheit eines von ihm oder ihr überwiegend allein zu versorgenden 
Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. 2Beurlaubte Studierende nach § 61 Abs. 3 LHG sind berechtigt, an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. 3Das 
Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im Modulhand-
buch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung gehen den 
Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
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vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt und 

an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Master-Studienganges 
eingeschrieben ist,  

2. den Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat,  

3. die Master- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht endgültig nicht bestanden hat,  

4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 

2Vergleichbare Studiengänge sind Diplom Psychologie, Lehramt Psychologie, Magister 
Psychologie, Bachelor Psychologie; über weitere Studiengänge, die als vergleichbar gelten, 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der oder die Studierende 
innerhalb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
 
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß 

vervollständigt worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der oder die Studierende im 
betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem nach Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  
 

§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien, Präsentationen. 2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch 
vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat oder die Kandidatin nach, 
dass er oder sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen 
Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin über ein 
breites Grundlagenwissen verfügt. 3Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidat 
oder Kandidatin in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 4Die mündliche Prüfung findet in 
Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer oder der Prüferin und, soweit 
ein solcher oder eine solche hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer oder der Beisitzerin zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Kandidaten oder der 
Kandidatin im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörer oder Zuhörerinnen zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
oder die Kandidatin widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2013, Nr. 16, S. 835 

Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten und Kandidatinnen. 
 

§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren, schriftliche Ausar-
beitungen und Forschungsberichte. 2Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch 
vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat oder die 
Kandidatin nach, dass er oder sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem 
Kandidaten oder der Kandidatin können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er 
oder sie eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten oder einer Kandidatin, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, 
festzuhalten sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern und 
Prüferinnen festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 

zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote sofern im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist aus dem Durchschnitt der nach 

Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden 

zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.  
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(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüfern oder Prüferinnen 
bewertet werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Die Bildung der Master-Gesamtnote ist in § 21 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV. Master-Arbeit 
 

§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  
 
Zur Master-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur zugelassen 
werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Abs. 2 erfüllt, 
2. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 
 Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 16 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der 
Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die vom Kandidaten oder der Kandidatin als 
Prüfer oder Prüferin vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Ziff. 1-2 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat oder die Kandidatin endgültig den 

Prüfungsanspruch im Master-Studiengang oder in einem nach § 11 Abs. 2 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der 
Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder 
die Master- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 11 
Abs. 2 vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat 
und ob er oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder 
einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang befindet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten oder der Kandidatin nicht möglich, eine nach Absatz 1 
erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat oder die Kandidatin gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich der oder die Studierende im betreffenden Fach des Master-
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Studienganges oder in einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine 
Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 17 Master-Arbeit  
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser oder die 
Verfasserin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist vorbehaltlich abweichender Regelungen 
im Besonderen Teil dieser Ordnung dem Bereich der Psychologie zu entnehmen, es soll in 

der Regel von einem Prüfer oder einer Prüferin nach § 5 gestellt werden. 
4
Findet der oder 

die Studierende keine Themenstellung für die Masterarbeit, so sorgt der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass der oder die 
Studierende rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 5Das Thema wird über den 
Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind 
aktenkundig zu machen. 6Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge 
für das Thema der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung 
besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Master-Arbeit beträgt sechs Monate, das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist vom Betreuer oder der Betreuerin so zu begrenzen, 
dass die Master-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann 
in begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein; über 
Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die 
fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in zwei gebundenen Exemplaren beim 
Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss festgelegten 

Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 4Die 

Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile auf 
elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. 5Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung von Prüfern oder Prüferinnen, die Frist einzuhalten, kann der 
Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer oder Prüferinnen bestellen.  
 
(4) Der Kandidat oder die Kandidatin hat der Master-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der er oder sie versichert, dass er oder sie die Arbeit bzw. bei einer 
Gruppenarbeit seinen oder ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit 
selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, 
alle wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 
gekennzeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen 
Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er oder sie die Arbeit 
weder vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in 
Dateiform eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Masterarbeit wird von zwei Personen als Prüfer oder Prüferin bewertet, von denen 
eine der Betreuer oder die Betreuerin der Arbeit sein kann. 2§ 14 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 
gelten entsprechend. 3Weichen die Einzelbewertungen um mehr als eine ganze Notenstufe 
voneinander ab oder lautet eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt der oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Bewertung eines weiteren Prüfers oder einer weiteren Prüferin 
ein.  
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(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, die Regelungen 
über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden soweit im Modulhandbuch 
nichts Abweichendes geregelt ist von einer Person als Prüfer oder Prüferin bewertet und 
finden soweit im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist in zusätzlicher Gegenwart 
eines Beisitzers oder einer Beisitzerin statt, für die Benotung gilt § 14.  
 
(7) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten bzw. der einzelnen 
Kandidatin aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und 
bewertbar ist und die übrigen Anforderungen erfüllt. 
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 18 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Master-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium 
sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden; sie 
müssen jeweils für sich bestanden sein. 
 
(2) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Master-Arbeit nicht bestanden, so erteilt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ihm oder ihr hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft 
gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Master-Arbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch auf 
andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am 
Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein 
etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten die 
Regelungen zur Master-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat oder eine Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung 
endgültig nicht bestanden, wird ihm oder ihr auf seinen oder ihren Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom 
Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch 
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden 
ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
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VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 11 
Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederhol-
ungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen 
wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ 
(4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten 
Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung einer nach der Studien- und 
Prüfungsordnung etwa vorgesehenen Frist für die Master-Prüfung – in dem auf die nicht 
bestandene Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden 
Semester abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für 
diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für 
die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
dem oder der Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er oder sie zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann.    
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezi-
fischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu 
erbringenden Prüfungsleistung/en sind dem oder der Studierenden in diesem Fall spätestens 
zusammen mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen  
 
(1) 1Eine Master-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 2 Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; 
in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 
4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn der 
oder die Studierende bei der Anfertigung seiner oder ihrer ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
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(2) Die Wiederholung einer bestandenen Master-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 
und Abs. 2 entsprechend. 
 

VII. Master-Gesamtnote  
 

§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, so wird eine Master-Gesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Master-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Master-Note gelten soweit in dieser Ordnung und insbesondere 
im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist § 14 Abs. 2 und § 14 
Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Master-Prüfung bestanden, so erhält er oder 
sie ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Master-Gesamtnote und das Thema der Master-
Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird vom Dekan oder der Dekanin der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Master-
Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache 
ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
 
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 
- die im Laufe des Master-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 

ECTS-Punkte, 
- die Modulnoten, 
- die Note der Master-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen 

Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt 
der Master-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquiums. 

 
3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala  
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die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
 Grad F 

 
im Zeugnis oder in der Leistungsübersicht oder sofern die hierzu erforderlichen Daten 
vorliegen entsprechend dem ECTS Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle 
(Angabe der statistischen Verteilung der Noten in von Hundert bestimmter Prüfungs-
kohorten) im Diploma Supplement. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 
   

§ 23 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Kandidat oder die Kandidatin 
eine Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des 
akademischen Mastergrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische 
Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Master-Urkunde wird vom Dekan oder der Dekanin und von dem oder der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsmittelbelehrung 
zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der oder die Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm 
oder ihr auf Antrag eine von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat oder 
die Kandidatin zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er 
oder sie sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn er oder sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Master-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
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(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder der Kandidatin oder eines von ihm oder ihr allein zu 
versorgenden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in 
besonderen Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat oder eine Kandidatin, das Ergebnis seiner oder ihrer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 2Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin oder von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss den 
Kandidaten oder die Kandidatin von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Der Kandidat oder die Kandidatin kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 26 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 3Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG wird 
gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Masterprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung etwaig hierfür vorgesehenen Frist abzulegen. 
2Der oder die Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Frist 
beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem 
Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4In 
besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes 
verlangen. 5Der oder die Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend 
genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen dem oder der Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während mindestens 
eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen 
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unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor oder die Rektorin. 
 

§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung er oder sie getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat oder die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat oder die 
Kandidatin die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der 
Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und 
entsprechend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungs-
leistungen auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und 
soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit 
dadurch erforderlich die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades 
nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  
 

§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird dem Absolventen oder der Absolventin auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in seine oder ihre Master-Arbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Master-
Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei dem oder der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
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§ 29 Inkrafttreten 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2013/2014.  
 
 
 
Tübingen, den 30.07.2013  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

– Besonderer Teil – 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.01.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457), 
hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 25.07.2013 den nachstehenden 
Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 30.07.2013 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Psychologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) – Allgemeiner 
Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine 
spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M. Sc. in Psychologie dient der Aneignung langfristiger, auf systematische 
kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaftlicher 
Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation 
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der Studierenden im Bereich der Psychologie begründen. 
3Das Fach umfasst die Vermittlung 

inhaltlicher und methodischer vertiefender Kenntnisse in Psychologie. 4
Die Studierenden 

sollen die Fähigkeit erwerben, wissenschaftliche Fragestellungen im Bereich der Psychologie 
selbständig zu bearbeiten; die Qualifikationsziele sind darüber hinaus im Einzelnen näher im 
Modulhandbuch niedergelegt.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Psychologie ist in § 1 Abs. 5 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 60 Leistungs-

punkten ist Voraussetzung, um diesen M. Sc.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der 
Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Psychologie oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich 
der Note 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und über den Nachweis der in 
Satz 5 genannten Mindestkenntnisse und Mindestleistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann 
durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren 

gebildete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 
5
Weitere Zulassungs-

voraussetzung ist der Nachweis über folgende Mindestkenntnisse und Mindestleistungen:  
 

-  jeweils mindestens 6 Leistungspunkte in den Bereichen Klinische Psychologie, 
Diagnostik und Experimentalpraktika  

- sowie insgesamt 12 Leistungspunkte im Bereich der Statistik (Deskriptive Statistik und 
Inferenzstatistik, quantitative Forschungsmethoden, Psychometrie). 

 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Psychologie gliedert sich in ein Studienjahr. 

2
Es schließt mit der 

Masterprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 60 Leistungspunkten, welches aus den 

folgenden Modulen besteht (V=Vorlesung, FS=Forschungsseminar, FP=Forschungs-
praktikum, M=Masterarbeit, K=Kolloquium):  
 
empfohlene
s Semester 
 
(vorbehaltli
ch Angebot 
und 
etwaiger 
Änderunge
n, siehe 
Modulhand
buch) 

Modul-
Kürzel 

Modulname 

Art der 
Veranstaltung(en)  
 
(vorbehaltlich 
etwaiger Änderun-
gen, siehe 
Modulhandbuch) 

ECTS 

1 M1 
Forschungsvertiefung  
Kognitionspsychologie 

V 3 

1 M2 
Forschungsvertiefung  
Statistik 

V 3 

1 M3 
Forschungsvertiefung  
Klinische Psychologie 

V+FS 9 

1 M4 Spezifische Forschungsvertiefung FS+FP 15 

2 M5 
Modul Masterarbeit  
(Master-Arbeit und falls im 
Modulhandbuch vorgesehen evtl. 

M+K 30 
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weitere Veranstaltungen bzw. 
Leistungen) 

    
(Summe: 
60) 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

 
1. Vorlesungen 
2. Forschungsseminare / Seminare  
3. Forschungspraktika  
4. Kolloquien. 
 

2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-

typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können im Rahmen von § 30 Abs. 5 S. 1 LHG 
zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus 
sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Abs. 5 
S. 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt 
werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter 
Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Psychologie ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache abgehalten werden, 
Prüfungen werden in der Regel in derjenigen Sprache abgehalten, in der auch die 
dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden 
über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen. 3In Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen können Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
auch in der jeweiligen Fremdsprache abgehalten werden.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung.  
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IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
1Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende des 
Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

(a) die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an nach § 3 für das 1. Studiensemester 
vorgesehenen Lehrveranstaltungen im Umfang von 15 Leistungspunkten  

und  
(b) entweder (aa) der Erwerb von mindestens 240 Leistungspunkten in dem der Zulassung 

zum Master-Studiengang nach § 2 Abs. 3 zugrunde liegenden Studiengang oder (bb) 
sonst der Erwerb weiterer zusätzlicher Module bzw. Veranstaltungen in einem Umfang, 
so dass in dem der Zulassung zum Master-Studiengang nach § 2 Abs. 3 zugrunde 
liegenden Studiengang und im Master-Studiengang zusammen insgesamt 300 ECTS 
erworben werden.  

 

2Die Festlegung welche Module bzw. Veranstaltungen im Fall des Satz 1 Buchstabe (b) (bb) 
zusätzlich zu absolvieren sind, obliegt dem Prüfungsausschuss und erfolgt in der Regel mit 
der Zulassung, dies sind dabei soweit nicht durch den Prüfungsausschuss abweichend 
festgelegt Module bzw. Veranstaltungen des Bachelor-Studienganges Psychologie an der 
Universität Tübingen einschließlich der dazugehörigen Prüfungsleistungen. 3Die Auswahl der 
zusätzlichen Module bzw. Veranstaltungen soll eine sinnvolle Ergänzung des bereits 
absolvierten, der Zulassung zum Master-Studiengang nach § 2 Abs. 3 zugrunde liegenden 
Abschlusses darstellen. 4Die nach Satz 1 Buchstabe (b) (bb) zusätzlich zu erwerbenden 
ECTS gehen nicht in die Berechnung der Master-Gesamtnote ein und Studienzeiten für den 
Erwerb dieser zusätzlichen ECTS werden im Umfang von je einem Semester je nach Satz 1 
Buchstabe (b) (bb) zu erwerbender angefangener 30 ECTS nicht auf die Regelstudienzeit 
und auf eine in dieser Ordnung etwa vorgesehene Frist für die Master-Prüfung angerechnet 
und können insoweit zusätzlich verwendet werden. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2013/2014.  
 
Tübingen, den 30.07.2013 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 


